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1 Einleitung 

Täglich erreichen uns über die verschiedensten Eingangskanäle wie Presse, Rundfunk, 

Fernsehen und soziale Medien Informationen und Berichte über Vernachlässigungen, 

Misshandlungen und sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Die Täter 

kommen unter anderem auch aus dem engen Familienkreis selbst oder dem Umfeld der 

Familien. Dabei haben Kinder und Jugendliche das Recht auf Schutz vor körperlichen, 

seelischen Misshandlung und Vernachlässigung. Der Staat mit seinen Einrichtungen und 

Institutionen steht dabei in der Verantwortung, die Rechte der Kinder und Jugendlichen zu 

wahren und für ihre Umsetzung zu sorgen. Laut Statistischen Bundesamt gab es 2017 

insgesamt 143.275 Verfahren zur Prüfung der KWG. Dies entspricht einem Zuwachs von 

rund vier Prozent im Vergleich zum Jahr 2016 mit 136.925 Verfahren. Von allen in 2017 

eingeleiteten Verfahren wurden 21.694 Fälle als akut bewertet. Hier ist innerhalb eines 

Jahres eine Steigerung um 0,6 Prozent zu erkennen. Bei 24.054 Verfahren erkannten die 

Jugendämter eine latente KWG. In 48.949 Fällen lag keine KWG vor, es bestand aber 

Hilfe- und Unterstützungsbedarf. Dem gegenüber stehen 44.525 Fälle, in denen weder 

eine Gefährdung noch Hilfebedarf festgestellt wurden. Bei den meisten akuten KWG han-

delte es sich um Vernachlässigung. An zweiter Stelle folgt die körperliche Misshandlung 

vor psychischer Misshandlung und sexueller Gewalt. Die meisten Verfahren gab es mit 

39.478 in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern mit 15.753 Verfahren und Berlin mit 

13.014 Verfahren. Im Vergleich dazu gab es 2017 in Sachsen 6.026 Verfahren. Der Frei-

staat Sachsen steht im Bundesvergleich an 9. Stelle. Die Zahlen werden seit 2012 vom 

Statistischen Bundesamt Deutschland erhoben. Seitdem ist ein kontinuierlicher Anstieg 

der Verfahren zur Prüfung der KWG zu verzeichnen. Dies zeigt, dass eine Prüfung bezüg-

lich des Kindeswohls durch die Jugendämter immer häufiger erfolgt. Dennoch ist die Dun-

kelziffer der KWG eine unbekannte Größe und es muss in einigen Fällen erst etwas pre-

käres, das heißt das Wohl des Kindes gefährdendes passieren, bevor gehandelt wird 

bzw. gehandelt werden kann.1 Die Ausführungen dieser Arbeit sollen dazu dienen diese 

Frage „Wieso muss erst etwas passieren muss, bevor gehandelt wird“ weitestgehend zu 

beantworten. Dazu habe ich Interviews mit Personen aus verschiedenen Berufsgruppen 

geführt. Diese Personen sind n der Kinder- und Jugendhilfe tätige Fachkräfte. Im ersten 

Abschnitt dieser Arbeit werden die gesetzlichen Grundlagen bzw. Rahmenbedingungen 

zum Schutz des Kindeswohls vorgestellt. Anschließend erfolgt die Auswertung der geführ-

ten Interviews. Den Abschluss dieser Arbeit bilden das Fazit und die Perspektiven, die auf 

den Aussagen dieser Arbeit beruhen.  

                                                

1
 Vgl.: www-genesis.destatis.de 
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2 Verfassungsrechtliche Grundlagen  

Sowohl im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) als auch im Sozialgesetzbuch der Kinder- und 

Jugendhilfe (SGB VIII) hat der Gesetzgeber für eine Konkretisierung der abstrakten staat-

lichen Schutzpflicht des Art. 6 Abs. 2 S. 2 und Abs. 3 GG gesorgt um konkrete Aufgaben 

und Handlungsbefugnisse für Behörden ableiten zu können. In diesen beiden Gesetzen 

hat er die Kinder- und Jugendhilfe sowie das Familiengericht mit der Wahrnehmung von 

Aufgaben zum Schutz von Kindern und Jugendlichen betraut.2 

2.1 Einführung in das SGB VIII 

In der breitgefächerten Öffentlichkeit ist das SGB VIII noch eher wenig bekannt und das 

obwohl es die Zukunft in Kinder – und jugendpolitischer Hinsicht grundsätzlich mitgestal-

tet. Das SGB VIII regelt sachliche und örtliche Zuständigkeiten der Jugendämter, das Zu-

ständigkeitsverhältnis zu anderen Leistungen, aber vor allem regelt es für die Gesellschaft 

und deren Wohlergehen maßgebliche Bereiche wie: Jugendsozialarbeit, erzieherischer 

Kinder- und Jugendschutz, Erziehungsberatung, Förderung der Erziehung innerhalb der 

Familie, Förderung von Kindern in der Kindertagespflege und in Tageseinrichtungen, Fa-

milienhilfe in Krisensituationen, Einzelbetreuung von Jugendlichen aber auch Handlungs-

befugnisse bei einer KWG sowie die Inobhutnahme von Kinder und Jugendlichen die ge-

fährdet sind. Die Mitwirkung der Jugendhilfe in Gerichtsverfahren, die Beteiligung bei Bei-

standschaft, Vormundschaft und Pflegschaft, Beglaubigung und Beurkundung sind eben-

falls als Aufgabe des Jugendamtes im SGB VIII geregelt. Die gesetzlichen Grundlagen für 

die Ausweitung des Betreuungsangebots insbesondere für Kinder unter drei Jahren legt 

das Kinderförderungsgesetz (KiföG) fest. Seit dem 01. 08. 2013 haben Kinder einen 

Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung. Am 11. 09. 2012 wurde das 

SGB VIII neu bekanntgeben. Seither sind weitere Änderungen erfolgt. U. a. das Gesetz 

zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder 

und Jugendliche welches am 01. 11. 2015 in Kraft trat. §§ 42a bis 42f SGB VIII wurden 

dafür geschaffen, um notwendige Erstmaßnahmen des Jugendamtes sowie das Verfah-

ren zur Verteilung auf die einzelnen Bundesländer, unbegleiteter minderjährige Flüchtlin-

ge, zu regeln.3 

                                                

2
 Vgl.: Sandvoss, Kramer: Kinderschutz in der Kommune Handout Rechtliche Grundlagen, S. 2 

2 

3
 Vgl.: Marburger 2016, S. 7 
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2.2 Grundsätze 

Aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) ist das SGB VIII entstanden, welches 

anstelle des Jugendwohlfahrtsgesetzes (JWG) getreten war. Das SGB VIII regelt die Kin-

der- und Jugendhilfe, die allerdings selbst nicht fachlich und eindeutig definiert ist. In den 

§§ 1 bis 10 SGB VIII befinden sich die allgemeine Vorschriften. § 1 SGB VIII beschreibt 

ein Dreiecksverhältnis zwischen dem Kind den Eltern und dem Staat, wobei vor allem das 

Recht auf Erziehung eines jeden jungen Menschen dargestellt wird. Jeder junge Mensch 

hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung. Es heißt aber ebenso 

im § 1 SBG VIII, dass zunächst die Pflege und Erziehung der Kinder, das natürliche Recht 

und demzufolge die obliegende Pflicht der Eltern ist. Die Elternschaft beinhaltet sowohl 

Rechte als auch Pflichten worüber die staatliche Gemeinschaft wacht. § 2 SGB VIII regelt 

und bestimmt die Aufgaben der Jugendhilfe zugunsten junger Menschen und Familien. In 

dem § 3 SGB VIII wird zwischen der freien und der öffentlichen Jugendhilfe entschieden 

und in § 4 SGB VIII wird die Zusammenarbeit dieser geregelt. Dabei zielt das Gesetz auf 

eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ab. § 2 Abs. 2 SGB VIII sieht für die öffentliche 

Jugendhilfe Subsidiarität vor. Das heißt, soweit geeignete Dienste, Einrichtungen und 

Veranstaltungen betrieben werden von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe, soll 

die Jugendhilfe von eigenen Maßnahmen absehen. Der Träger der öffentlichen Jugendhil-

fe hat im Rahmen seines Ermessens, über die Gewährung von Leistungen zu entschei-

den, da es sich hierbei um eine Soll Vorschrift handelt. Insoweit ist § 39 SGB I zu beach-

ten.4 „Sind danach nämlich die Leistungsträger ermächtigt, bei der Entscheidung über 

Sozialleistungen nach ihrem Ermessen zu handeln, haben sie dieses Ermessen, entspre-

chend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Er-

messens einzuhalten. Auf pflichtgemäße Ausübung des Ermessens besteht kein An-

spruch.“5 

2.2.1 Elternrecht 

Das Recht und die Pflicht der Eltern für ihr Kind zu sorgen werden in Art. 6 Abs. 2 GG 

benannt. Hierbei wird ihnen grundsätzlich Elternverantwortung eingeräumt. In Art. 6 GG 

wird davon ausgegangen, dass niemand ein größeres Interesse an dem Wohlergehen der 

Kinder haben kann als ihre Eltern. Eltern fühlen sich ernst genommen, wenn bei der Zu-

sammenarbeit mit Erzieherinnen, Sozialarbeitern und Lehrern auf dieses gesetzlich be-

nannte Elternrecht und die daraus resultierende Elternverantwortung hingewiesen wird. 

Dadurch kann eine Stärkung in ihrer Elternschaft und ihrer Verantwortung bewirkt werden. 

Daher ist es von Vorteil, Eltern auch mit rechtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen, 

                                                

4
 Vgl.: Marburger 2016, S. 11 f. 

5
 Zitat: Marburger 2016, S. 12. 
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um Handlungen sowie die Verantwortung des Staates oder der Jugendhilfe begründen zu 

können.6 

2.2.2 Wächteramt 

In Artikel 6 Abs. 2 GG begründet sich das sogenannte Wächteramt. Das bedeutet, dass 

über die Ausübung des Elternrechts die staatliche Gemeinschaft wacht. Der Begriff der 

staatlichen Gemeinschaft meint nicht die einzelne Person, sondern den Staat mit seinen 

Institutionen also das Jugendamt, das Familiengericht und alle Partner der Jugendhilfe. 

Das Jugendamt als Erbringer von Leistungen informiert bzw. bezieht Stellung gegenüber 

dem Familiengericht i. S. d. § 8a SGB VIII. Das Gericht hat nach § 162 Fam FG (Gesetz 

über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-

barkeit) das Jugendamt in Verfahren, die ein Kind betreffen, zu hören. § 157 FamFG be-

stimmt, dass das Gericht gemeinsam mit den Eltern, in besonderen Fällen auch mit dem 

Kind, zusammen erörtern soll, welche Hilfen bei einer möglichen Gefährdung des Kin-

deswohles in Betracht gezogen werden können. Des Weiteren sollen die Folgen welche 

sich aus der Nichtannahme dieser notwendigen Hilfen ergeben, besprochen werden. Die 

Entscheidung darüber, ob Maßnahmen zur Abwendung einer KWG oder Eingriffe in die 

elterliche Sorge vorgenommen werden ist Aufgabe des Familiengerichts.7 

2.3 Kinder - und Jugendschutz 

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII ist eine zentrale Aufgabe und ein durchgängiges Prinzip 

der gesamten Jugendhilfe und Jugendpolitik der Kinder- und Jugendschutz. Die Aufgabe 

des Jugendschutzes ist die Chancensicherung von Kindern und Jugendlichen auf eine 

gesunde Entwicklung sowie die Förderung ihrer Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Dabei sollen Kinder und Jugendliche gegen-

über Beeinträchtigungen aller Art und vor Gefährdungen geschützt werden.8 

Den Rahmen für das Handeln, wenn es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen 

geht, bilden die Gesetze. Dieser Rahmen gibt ein standardisiertes Vorgehen vor und bie-

tet konkrete Anhaltspunkte. § 8a SGB VIII weist ein Vorgehen in abgestufter Weise an. 

Hierbei ist sehr klar der Auftrag an freie und öffentliche Jugendhilfeträger definiert, 

wodurch das Handeln im Rahmen des Gesetzes transparent und messbar wird. Dadurch 

ist eine Überprüfung möglich, ob die angeführten Schritte verantwortungsbewusst durch-

geführt wurden.9 

                                                

6
 Vgl.: Alle 2012, S. 15 

7
 Vgl.: Alle 2012, S. 17 

8
 Vgl.: Marburger 2016, S. 14 

9
 Vgl.: Alle 2012, S. 15 
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2.3.1 Bundeskinderschutzgesetz 

Mit dem Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), welches am 01. 01. 2012 in Kraft trat, 

wird der aktive Schutz von Kindern und Jugendlichen gestärkt. Bevor diese Gesetz jedoch 

in Kraft trat, fanden zahlreiche Auseinandersetzungen und Diskussionen zwischen Politik 

und Verbänden statt. Die Einführung eines verpflichtenden Hausbesuches durch die Ju-

gendämter bei einem Verdacht auf KWG sowie die Einbeziehung von Leistungen der Ge-

sundheitshilfe wurde lange Zeit debattiert. Bereits in den letzten Jahren haben sich auf 

regionaler Ebene Netzwerke und interdisziplinäre Kooperationen entwickelt, welche nun 

auch gesetzlich verankert werden sollten. Ziel ist die frühzeitige Risikoerkennung sowie 

das Erkennen von möglichen Belastungen in Familien mit (jungen) Kindern. Außerdem 

die Verstärkung der Schnittstellen Gesundheitshilfe mit der Kinder- und Jugendhilfe, so-

wie die Vernetzung von Angeboten im Rahmen der Primär- und Sekundärprävention zum 

Kinderschutz.10 

2.3.2 Sächsisches Kinderschutzgesetz 

Ein wichtiger Beitrag für ein gesundes Aufwachsen von Kinder und Jugendlichen und zur 

Sicherung des Kindeswohls, sind Früherkennungsuntersuchungen. Im Rahmen der Un-

tersuchungen können Ärzte einen erhöhten Unterstützungsbedarf bei Eltern oder entspre-

chende Signale des Kindes wahrnehmen, um anschließend durch die Vermittlung von 

Hilfe frühzeitig eine mögliche KWG vorzubeugen. Oder sie werden mit Anzeichen von 

Misshandlung, Kindesvernachlässigung oder konkreten Überlastungssituationen von Fa-

milien konfrontiert und können zur Einleitung von Schutzmaßnahmen Informationen wei-

tergeben. Angebote der Früherkennungsuntersuchungen werden in überwiegender Mehr-

zahl der sächsischen Familien zuverlässig wahrgenommen. Die Gründe dafür, dass Fami-

lien diese Hilfeangebote ablehnen oder für eine verspätete Teilnahme sind sehr unter-

schiedlich. Hierbei ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass eine Nichtteilnahme oder wie-

derholtes Fernbleiben dieser Früherkennungsuntersuchungen Einzelfallbedingt auch Indi-

zien für die Überforderung der Eltern oder für eine KWG sein kann. Aus diesen Gründen 

ist in solchen Fällen eine besondere Aufmerksamkeit geboten. Das SächsKiSchG, wel-

ches am 19. Mai 2010 beschlossen wurde, überträgt der Kassenärztlichen Vereinigung 

die Aufgabe, die Kinder über ihre Eltern zu den Früherkennungsuntersuchungen einzula-

den und ihre Teilnahme durch Datenabgleiche mit den Meldungen der untersuchenden 

Ärzte zu überprüfen. Diese Einladungen zur regelmäßigen Teilnahme führen dazu, dass 

ein Beitrag zu einer gesundheitsbewussteren Erziehung geleistet werden kann. Das Ge-

sundheitsamt bietet den betreffenden Familien gesundheitliche Aufklärung und im Be-

                                                

10
 Vgl.: Alle 2012, S. 19 
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darfsfall sogar eine aufsuchende Beratung an, sollten diese trotz mehrerer Erinnerungen 

fernbleiben. Diese Hilfsangebote können sich auch auf Leistungen anderer Behörden und 

Hilfsangebote Dritter, wie bspw. Familienhebammen, erstrecken. Dadurch können die 

Lebensbedingungen der Familien wahrgenommen und frühzeitig Hilfen angeboten wer-

den, um eine eventuelle KWG vermeiden zu können. Sind Anzeichen für eine KWG be-

kannt, soll durch das Gesundheitsamt unverzüglich eine Mitteilung an das zuständige 

Jugendamt erfolgen. Das Gesetz erfordert den Aufbau eines Meldewesens, wodurch den 

Kassenärztlichen Vereinigungen, als zuständige Behörde, das Recht eingeräumt wird, die 

Teilnahme an diesen Untersuchungen möglichst unbürokratisch zu überprüfen. Grund-

sätzlich gilt, dass Ärzte auf Grund ihrer Garantenstellung zur Hilfeleistung gegenüber Kin-

dern verpflichtet sind, wenn diese erkennbar von Vernachlässigung oder Misshandlung 

bedroht sind. Eine Einbeziehung von Jugendamt, Polizei, sowie gegebenenfalls der Ge-

richtsmedizin kann in solchen Fällen angezeigt sein. Maßgeblich sind hierbei der Ermes-

senspielraum sowie die Betrachtung des Einzelfalles. Für grundsätzlich schweigever-

pflichtete Berufsgruppen wird eine Datenübermittlungsbefugnis aus Gründen der Rechts-

sicherheit durch das SächsKiSchG ebenfalls mit geregelt.11 

2.4 Schutzauftrag des Jugendamtes § 8a SGB VIII 

Eine besondere Rolle und von großer Bedeutung ist der Schutzauftrag des Jugendamtes, 

geregelt in den § 8a SGB VIII, welcher Anwendung findet wenn eine Gefährdung des Kin-

deswohls vorliegt. Das Jugendamt ist verpflichtet tätig zu werden, wenn ihm gewichtige 

Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt 

werden. In den vergangenen Jahren haben Einzelfälle von schwerwiegender KWG aufge-

zeigt, dass es bei der Umsetzung der im Jahr 2005 eingeführten Regelung zum § 8a SGB 

VIII noch Unsicherheiten gab. Mit den Änderungen durch das BKiSchG hat der Gesetzge-

ber versucht, die gesetzlichen Regelungen klarer zu fassen und für die Absätze eins bis 

drei einen Prüfungskatalog entwickelt. Das Jugendamt ist dazu verpflichtet das Gefähr-

denrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen, wenn gewichtige An-

haltspunkte für eine KWG bekannt werden. Dabei ist es wichtig, sowohl die Personenbe-

rechtigten als auch das Kind oder den Jugendlichen selbst mit in das Fallgeschehen ein-

zubeziehen, solange dadurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen 

nicht in Frage gestellt wird. Das Jugendamt hat gem. § 8a Abs.1 SGB VIII die Aufgabe 

den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten Hilfen anzubieten, so-

fern es zur Abwendung der Gefährdung, die Gewährung von Hilfen für notwendig und 

geeignet hält. Das Jugendamt kann das Familiengericht anrufen sofern es dies für erfor-

                                                

11
 Vgl.: PDF Sachsen Kinderschutz ganz praktisch S. 8 f. 
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derlich hält, auch wenn die Erziehungs- oder Sorgeberechtigten bei der Abschätzung des 

Gefährdungsrisikos nicht in der Lage oder bereit sind mitzuwirken. (§ 8a Abs. 2 SGB VIII). 

Wenn eine dringende Gefahr besteht und die Entscheidung des Gerichts kann nicht ab-

gewartet werden, so ist das Jugendamt zur Inobhutnahme des Kindes oder des Jugendli-

chen nach § 42 SGB VIII verpflichtet. In § 8a Abs. 3 SGB VIII werden als Hilfen bei einer 

KWG die Einrichtungen der Gesundheitshilfe, andere Sozialleistungsträger und die Polizei 

erwähnt. Sollte der Fall eintreten, dass die Einschaltung dieser Gruppen erforderlich ist, 

so ist zunächst auf die freiwillige Inanspruchnahme durch die Eltern hinzuwirken. Das 

Jugendamt hat diese anderen Helfer direkt einzuschalten, um weitere schwerere Gefähr-

dungshandlungen zu vermeiden, sollte es sich um eine dringliche Sachlage handeln. Bei 

fehlender Mitwirkung der Eltern gelten dieselben Regelungen. Die Einbeziehung der 

freien Träger von Einrichtungen und Diensten nach § 8a Abs. 4 SGB VIII ist erforderlich, 

um eine lückenlösen Schutz vor einer KWG zu erreichen. Dies wird über Vereinbarungen 

erreicht, sodass die Einhaltung des Schutzauftrages auch durch deren Fachkräfte ge-

währleistet werden kann. Wenn die angebotenen Hilfen nicht ausreichen, so ist es ebenso 

erforderlich, erfahrene Fachkräfte zur Einschätzung einer KWG heranzuziehen, das Ju-

gendamt zu informieren und den Betroffenen angemessene Hilfen anzubieten. Das Ziel ist 

es, dass die freien Träger eine Beratung durch insoweit erfahren Fachkräfte des Jugend-

amtes erhalten, die auf ihren Aufgabenbereich abgestimmt, spezifisch und qualifiziert ist. 

Um dies erreichen zu können hat das Jugendamt gemeinsam mit den freien Trägern ent-

sprechende Vereinbarungen zu treffen und auch abzuschließen. § 8a Abs. 5 SGB VIII 

regelt, den zuständigen Träger zu informieren, wenn dem örtlichen Träger Anhaltspunkte 

für eine KWG bekannt werden. Ein Wohnortswechsel und/ oder ein Zuständigkeitswech-

sel darf nicht dazu führen, dass vorhandene Kenntnisse verloren gehen, um nicht das 

rechtzeitige Tätigwerden zum Schutz des Kindes zu verhindern.12 

2.5 Informationspflicht des Jugendamtes 

Mit dem BKiSchG sind zum Schutzauftrag bei KWG verschiedene neue Regelungen ge-

troffen worden. Neu ist § 4 KKG. Dieser formuliert den Schutzauftrag für Berufsgeheimnis-

träger außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe und räumt, den im Gesetz aufgezählten 

Berufsgruppen, einen Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft/ 

Kinderschutzfachkraft ein. Dem öffentlichen Träger fällt die Gewährleistung dieser Bera-

tung zu. Mit § 4 KKG und In Anlehnung an § 8a SGB VIII wird nun auch ein Schutzauftrag 

für Geheimnisträger gesetzlich festgeschrieben. Viele der Berufsgruppen, die nach § 203 

StGB der Schweigepflicht unterliegen, sind diese genannten Geheimnisträger. In der Ver-

                                                

12
 Vgl.: Marburger 2016, S. 13 f. 
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gangenheit wurde die Güterabwägung als schwierig erachtet. Nämlich ob bei KWG ein 

rechtfertigender Notstand nach § 34 StGB vorlag und somit die Schweigepflicht aufgeho-

ben werden konnte. Auch wenn nunmehr die Schwelle abgesenkt auf § 1666 BGB ist, 

stellt sich weiterhin die Frage, ob dieser Unterschied in der Praxis spürbar ist, denn eine 

Abwägung muss nach wie vor vorgenommen werden. Die Aufzählung der Berufsgruppen 

in § 4 KKG ist abschließend. Es scheinen jedoch Berufsgruppen zu fehlen z. B. Sozialar-

beiterinnen und Sozialarbeiter ohne staatliche Anerkennung oder Diplom-Pädagoginnen 

und Diplom-Pädagogen. Dies liegt daran, dass sie nicht der strafrechtlichen Schweige-

pflicht nach § 203 StGB unterliegen sondern nur dem Datenschutz und arbeitsrechtlichen 

Geheimhaltungspflichten. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass bestimmte Beraterinnen 

und Berater (nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 und Nr. 6) in der Jugendhilfe tätig sind, so dass für sie 

der sowieso stärker reglementierte und weitergehende Schutzauftrag nach § 8a SGB VIII 

gilt. Problematisch erscheint zunächst, dass die Regelung für Geheimnisträger nach § 4 

KKG, das Jugendamt zu informieren, nicht als Pflicht („muss“) sondern nur als Befugnis 

(„darf“) formuliert ist. In den meisten Fällen ist vermutlich eine Garantenpflicht anzuneh-

men, sodass bei ausbleibender Meldung an das Jugendamt eine Strafverfolgung stattfin-

den könnte. Daraus lässt sich dann schlussendlich eine Pflicht zum Handeln ableiten. 

Eine Weitergabepflicht hätte hier zwar mehr Klarheit geschaffen, jedoch ist mit § 4 Abs. 3 

KKG dennoch eine wichtige rechtliche Absicherung erfolgt. Mit dem § 4 KKG ist nun eine 

bundeseinheitliche Regelung gegeben, denn zuvor sorgten verschiedene Landesgesetze 

für unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern. Nach § 4 KKG beginnt 

das Verfahren, wenn Berufsgeheimnisträgern in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit „ge-

wichtige Anhaltspunkte“ für eine KWG bekannt werden. Unter diesen gewichtigen An-

haltspunkten für eine KWG sind ernstzunehmende Vermutungen für eine Gefährdung 

oder konkrete Hinweise, die nicht nur entfernt auf eine potenzielle Gefährdung hindeuten, 

sondern von gewissem Gewicht sind, gemeint.13 

2.6 Die besondere Rolle/ Stellung des Kinderschutzbeauftragten 

Der Kinderschutzbeauftragte erfüllt gemäß §8a Abs. 4 SGB VIII die Funktion der „insoweit 

erfahrenen Fachkraft“. Ein Kinderschutzbeauftragter besitzt die Aufgabe, bei der Prüfung 

von Hinweisen und der Abschätzung des Gefährdungsrisikos zu beraten und Hinweise zu 

geben, ob die derzeitige oder angestrebte Hilfe zur Sicherung des Kindeswohls ausrei-

chend beitragen kann. Der Kinderschutzbeauftragte leistet keine konkrete Fallarbeit, son-

dern dient lediglich zur unterstützenden Beratung. Dadurch können mögliche Überforde-

rungen und Unsicherheiten und dadurch ggf. entstehende Fehleinschätzungen der fallzu-

                                                

13
 Vgl.: kinderschutzbund-nrw.de, S. 16 f. 
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ständigen Fachkraft ausgeschlossen werden. Dies beinhaltet eine Reflexion der Wahr-

nehmung sowie das Vorgehen mit dem gefährdeten Kind und/ oder Betreuungspersonen. 

Auf der Grundlage der gemeinsam vorgenommenen Risikoeinschätzung berät der Kin-

derschutzbeauftragte die, mit dem Fall betraute Fachkraft des Trägers von Einrichtungen 

und Diensten, auch über die Möglichkeiten zur Motivierung der Eltern sowie ggf. über die 

Notwendigkeit der Hinzuziehung des Jugendamtes. Die Kriterien für die Qualifikation der 

Kinderschutzfachkraft, sind nunmehr nach § 8a Abs. 4 S. 2 SGB VIII in örtlichen Verein-

barungen festzulegen. Ob eine Person als Kinderschutzbeauftragter geeignet ist, ist da-

von abhängig, ob die jeweilige Person über die im Kinderschutz erforderliche Beratungs-

erfahrung und die für das Beratungsfeld notwendigen Kompetenzen verfügt. Um eine qua-

lifizierte Fachberatung gewährleisten zu können, setzt eine solche Tätigkeit Erfahrungen 

in der Arbeit in Kinderschutzfällen und damit auch eine mehrjährige Berufserfahrung vo-

raus.14 

2.7 Kinderschutz und Elternrecht in Konkurrenz 

Gemäß Art. 6 Abs. 2 GG sind für den Kinderschutz die Eltern und der Staat verantwort-

lich. Eltern und Staat stehen nicht miteinander in Konkurrenz um die jeweils bessere Er-

ziehung, vielmehr genießen die Eltern zunächst einen weiten Spielraum hinsichtlich der 

Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages. Dieser Auftrag ist dem staatlichen Wächteramt 

gegenüber zu- bzw. nachgeordnet. Es besteht insofern für Sorgeberechtigte aufgrund des 

grundsätzlichen Schutzes der Familie, ein nicht kontrollierter Handlungsspielraum bis zur 

Grenze des Sorgerechtsmissbrauchs und der Verletzung der Sorgepflicht. Nimmt der 

Staat einen Eingriff in das Elternrecht vor, also gegen den Willen der Eltern, z. B. in Form 

von kinderschützenden Maßnahmen, so müssen diese den Grundsatz der Verhältnismä-

ßigkeit Rechnung tragen. Das bedeutet, ein dem Kindeswohl gesetzten Grenzen über-

schreitendes Verhalten der Eltern ist nicht durch das Elternrecht geschützt. Demnach ist 

der Staat vorrangig dazu verpflichtet, die Eltern hinsichtlich ihrer Eigenverantwortung zu 

unterstützen, um bei ihnen ein verantwortungsgerechtes Verhalten erreichen bzw., wie-

derherstellen zu können. Den Eltern kann jedoch das Erziehungs- und Führsorgerecht 

vorübergehend oder dauernd vom Staat entzogen werden, wenn diese die Angebote frei-

williger Hilfemaßnahmen nicht annehmen oder es nicht als ausreichend erscheint, die 

Gefährdung des Kindeswohles abwenden zu können. In solchen Fällen muss der Staat 

zugleich positive Lebensbedingungen für ein gesundes Aufwachsen des Kindes schaf-

fen.15 
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 Vgl.: akademi.de S.2 fff. 
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15
 Vgl.: Sandvoss, Kramer: Kinderschutz in der Kommune Handout Rechtliche Grundlagen, S. 2 
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Den Kinderschutz sicherzustellen, liegt im Aufgabenbereich des Jugendamtes und des 

Familiengerichtes. Während für die Hilfegewährung und die Einschätzung einer Gefähr-

dungssituation, gegenüber Personensorgeberechtigten und ihren Kindern die Jugendhilfe 

tätig wird, obliegen im Konfliktfall dem Gericht Entscheidungen, die die elterliche Sorge 

berühren. Solange die Eltern bei der Gefahrenabwehr für das Kind Kooperationsbereit-

schaft aufzeigen, ist die Jugendhilfe nicht auf Unterstützung des Familiengerichts ange-

wiesen. Bedarf es aber eine verbindliche Einflussnahme auf die elterliche Erziehungsver-

antwortung zur Abwehr einer KWG, so ist das Jugendamt auf die Mitwirkung und Unter-

stützung des Familiengerichts bei der Realisierung des Schutzkonzeptes angewiesen. Die 

Arbeit des Jugendamtes wird dabei nicht von dem Familiengericht kontrolliert. Es trifft 

vielmehr eine eigenständige Entscheidung auch wenn diese nicht immer mit dem Ju-

gendamt übereinstimmt und beurteilt, ob es zur Gefahrenabwehr an sorgerechtlichen 

Maßnahmen oder Auflagen bedarf. Diese bilden wiederum die Voraussetzung für eine 

geeignete und notwendige Hilfegewährung des Jugendamtes für das Kind und die Fami-

lie.16 

3 Kindeswohlgefährdung 

„Kinder müssen geschützt werden!“.17 Dies ist ein Satz der heutzutage in aller Munde ist. 

Doch was genau bedeutet es eigentlich Kinder und Jugendliche zu schützen? Im Nach-

folgenden werden die Begriffe des Kindeswohls sowie der KWG geklärt, Erscheinungs-

formen aufgezeigt sowie ein Einblick in diesen umfangreichen Themenkomplex gegeben. 

3.1 Kindeswohl 

Die Literatur gibt diverse Annäherungen und Versuche für eine Definition des Kindeswoh-

les sowie der KWG vor. Eine allgemeinverbindliche Einigung für eine Definition gibt es 

jedoch nicht. Die Begriffe Kindeswohl und KWG sind unbestimmte Rechtsbegriffe. Im 

Rahmen des Familienrechts nach dem BGB, insbesondere in den Bereichen der elterli-

chen Sorge und Sorgerechtsmaßnahmen, wird dem Kindeswohl eine zentrale Rolle zuge-

schrieben.18 Von einer KWG ist i. S. d. Leipziger Leitfadens dann zu sprechen, wenn Kin-

der und Jugendliche aufgrund problematischer Aspekte oder Ereignisse, die von hoher 

Intensität sind, in ihrer Entwicklung nachhaltig gefährdet werden. Ebenso wird von einer 

KWG gesprochen, wenn im Rahmen der Ereignisse ein Strukturmuster zu erkennen ist, 

demzufolge die schädigenden Bedingungen wiederkehren und dadurch eine Beeinträchti-

                                                

16
 Vgl.: Sandvoss, Kramer: Kinderschutz in der Kommune Handout Rechtliche Grundlagen, S. 3 

2 

17
 Vgl.: Alle 2012, S. 8 

18
 Vgl.: leipzig.de ;Kap. 1 S. 1 zu 1.1 Kindeswohl 
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gung des Kindes oder Jugendlichen in seiner Entwicklung absehbar oder bereits eingetre-

ten sind ist.19 

3.2 Kindeswohlgefährdung in der Rechtsprechung 

Der Begriff der KWG muss anhand verschiedener Kriterien einzelfallbedingt gemessen 

und gewertet werden da er nicht abschließend definiert ist. Ursprünglich entstammt der 

Begriff der Gefährdung des Kindeswohls aus dem Kindschaftsrecht des BGB. Bei der 

Definition der KWG sollte von der Frage ausgegangen werden, welche Faktoren für eine 

dementsprechende körperliche, psychische und emotionale und soziale Entwicklung ei-

nes Kindes/Jugendlichen notwendig sind.20 § 1666 Abs. 1 BGB differenziert das Wohl des 

Kindes in geistiges, körperliches und seelisches Wohl, sodass alle Bereiche der Sozialisa-

tion und menschlichen Entwicklung als gleichwertig anzusehen sind.21 

Konkretisiert wurde der Begriff der KWG durch die Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofes. Nach dem BHG versteht man unter dem Begriff der KWG „eine gegenwärtige, in 

einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich bei der weiteren Entwicklung eine 

erhebliche Schädigung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt.“22 Für die Feststel-

lung einer KWG ergeben sich aus dieser Definition drei Kriterien, welche gleichzeitig zu 

Grunde liegen, um eine KWG festzustellen. Wenn das Kind im familiären Milieu einer ge-

genwärtigen Gefahr und einer Erheblichkeit der Schädigung ausgesetzt ist, und diese 

regelmäßig zu beobachten ist (Sicherheit der Vorhersage § 1666 BGB) liegt eine KWG 

vor.23 Bei der Betrachtung des Vorliegens einer gegenwärtigen Gefahr wird sich an der 

Situation des Kindes oder des Jugendlichen orientiert. Sind die Eltern in der Lage, die 

Bedürfnisse des Kindes vollumfänglich zu befriedigen, gibt es Anzeichen häuslicher Ge-

walt jeglicher Art. Dies sind Kennzeichen zur Annahme einer gegenwärtigen Gefahr. Da-

für ist jedoch ein gewichtiger Verdacht notwendig welcher auch begründbar ist. Reine 

Spekulationen oder Vermutungen sind nicht ausreichend, da diese geprüft werden müs-

sen.24 

Ein weiteres Kriterium beinhaltet die Erheblichkeit einer drohenden bzw. einer bereits vor-

liegend eingetretenen Schädigung. Hierbei ist zu beachten, dass nicht jede Interessenver-

letzung, nicht jede Beeinträchtigung der Entwicklung oder Einschränkung der Entwick-

lungsmöglichkeiten eines Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdung i. S. d § 1666 Abs. 

1 BGB darstellt. „Vielmehr müssen Kinder oder Jugendliche aufgrund ihrer Eingebunden-

                                                

19
 Vgl.: leipzig.de; Kap. 1 S. 1 zu 1.2 Kindeswohlgefährdung 

6 

20
 Vgl.: leipzig.de, Kap. 1 S. 1 zu 1.2 Kindeswohlgefährdung 

6 

21
 Vgl.: Alle 2012, S. 13 f 

22
 Urteil: BGH v. 23.11.2016, Az.: XII ZB 149/16 

23
 Vgl.: dresden.de, S. 2-5 

7 

24
 Vgl.: dresden.de, S. 2-5 
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heit in das familiäre Gesamtsystem, wirkliche und vermeintliche Nachteile durch Ent-

scheidungen, Verhaltensweisen oder Lebenslagen ihrer Eltern oder Umwelt in Kauf neh-

men, sofern sie dabei in ihrer Entwicklung nicht erheblich bedroht werden.“25 Ist ein Kind 

oder Jugendlicher an Leib und Leben bedroht, so ist eine Erheblichkeit sicher gegeben. 

Kinder, die regulär von Scheidung der Eltern betroffen sind, werden nicht als Erheblichkeit 

der Schädigung eingestuft, da es sich hierbei lediglich um die Beeinträchtigung einer vor-

rübergehenden Lebensphase handelt auch wenn die Trennung u. U. lebenslang als 

schmerzhaft oder belastend empfunden wird. In der Regel ist die Erheblichkeit der Schä-

digung nicht unmittelbar feststellbar. Aus diesem Grund, besteht allenfalls die Möglichkeit 

weitere Kriterien zur Einschätzung mit in die Bewertung einfließen zu lassen. Kriterien die 

darunter zählen sind bspw. die Dauer der Beeinträchtigung, die Strahlkraft und Stärke 

ihrer Ausprägungen in den verschiedener Lebens – und Entwicklungsbereichen aber auch 

gesellschaftliche Bewertungen oder den Stellenwert beeinträchtigter Rechte des Kindes 

oder Jugendlichen.26 

Das letzte und dritte Kriterium welches zu beachten ist, ist die Sicherheit der Vorhersage. 

Ist eine Schädigung des Kindes bereits eingetreten oder muss von einer weiter bestehen-

den Gefährdungssituation ausgegangen werden, erübrigt sich dieses Kriterium. Eine be-

reits eingetretene Gefährdungsfolge wird prinzipiell bei dem Begriff der Gefährdung in 

seiner Natur nicht vorausgesetzt. Viele Beeinträchtigungen im kindlichen Entwicklungsver-

lauf können unter Umständen erst zeitlich verzögert sichtbar werden aufgrund der ver-

deckten Wirkungsweise und der Verdrängungsmechanismen von Gefährdungen. Daher 

ist es notwendig, Prognosen bei der Bewertung mit zu berücksichtigen.27 

Mit dem Vorliegen einer KWG ist lediglich ein Kriterium erfüllt und ermächtigt noch nicht 

zu einer Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII. Die Bestimmungen des § 1666 Abs. 1 BGB 

sind des Weiteren auch, dass die Eltern nicht in der Lage oder nicht gewillt sind diese 

Gefahren abzuwenden. § 1666 Abs. 1 BGB trägt bei der Subsidiarität von Eingriffen in 

das Elternrecht dadurch seine Rechnung, indem gefordert wird, dass die Eltern nicht be-

reit und/ oder nicht in der Lage sind, der Gefährdung mit Unterstützung von Leistungen 

des Jugendamtes zu begegnen. Sind dieses jedoch erfolgsversprechend und reichen 

diese zur Abwendung einer KWG aus, so sind freiwillig in Anspruch genommene öffentli-

che Hilfen familiengerichtlichen Maßnahmen nach § 1666a BGB immer vorrangig. Das 

Hilfeprogramm des SGB VIII ist auch gleichzeitig ein Angebot zum Schutz von Kindern 

und Jugendlichen. Sowohl im Vorfeld einer KWG als auch bei einer drohenden oder be-

reits verwirklichten Gefahr. Die Erziehungsberechtigten entscheiden immer freiwillig, ob 

                                                

25
 Zitat: dresden.de, S. 2-6 
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26
 Vgl.: dresden.de, S. 2-6. 
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 Vgl.: dresden.de, S. 2-6. 
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sie mögliche Hilfeangebote annehmen wollen. Die Jugendhilfe muss den Eltern jedoch 

auch eine entsprechend und geeignete notwendige Hilfe zur Erziehung anbieten, wenn 

die Grenzen, die das Kindeswohl dem Elternrecht setzt, zwar noch eingehalten sind, aber 

festzustellen ist, dass bei dem Kind eine Fehlentwicklung bzw. ein Rückstand oder still-

stand der Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen zu einer gemeinschaftsfähigen 

und eigenverantwortlichen Person eingetreten ist. Denn gem. § 27 Abs.1 SGB VIII besteht 

ein Anspruch auf Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 bis 35 SGB VIII wenn die Erziehung 

zum Wohle des Kindes oder des Jugendlichen nicht gewährleistet werden kann. Kann die 

elterliche Erziehung das Kindeswohl nicht gewährleisten, so normiert das SGB VIII dies 

als eine Schwelle unterhalb der KWG nach § 8a Abs. 1 S. 1 SGB VIII und § 1666 Abs.1 

BGB. Ebenso auf dieser Schwelle wird das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt. Wer-

den die Grenzen des Elternrechtes jedoch überschritten, also dass eine KWG vorliegt 

aber die Eltern zur Kooperation bzw. zur Inanspruchnahme von Leistungen bereit und in 

der Lage sind und das Jugendamt diese Hilfen als geeignet und notwendig erachtet, so 

sind auch in diesen Fällen erzieherische Hilfen zu gewährleisten. Sind die Eltern zur Ab-

wendung von Gefahren jedoch nicht bereit Unterstützungen von Leistungen des Jugend-

amtes anzunehmen, so ist es in solch vorliegenden Fällen, die Aufgabe des Familienge-

richts Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu treffen. Die Vorrangigkeit zur Ab-

wendung der Gefahr liegt jedoch zunächst immer in der Verantwortung der Eltern. Kon-

kretes zu den Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII erfolgt im späteren Verlauf.28 

3.3 Formen einer Kindeswohlgefährdung und deren Folgen 

Eine KWG kann durch ein bestimmtes Verhalten, oder durch ein Unterlassen von den 

entsprechenden elterlichen Pflichten aber auch durch das Verhalten Dritter verursacht 

werden. Sie kann durch unverschuldetes Versagen oder durch einen Sorgerechtsmiss-

brauch durch bewusstes, gezieltes Handeln geschehen. Mit dem Sorgerechtsmissbrauch 

ist die Ausnutzung der elterlichen Sorge zum Schaden des Kindes oder Jugendlichen 

gemeint. Unverschuldetes Versagen liegt vor, wenn das Kindeswohl beeinträchtigt wird 

ohne dass sich der Personenberechtigte über die Schädlichkeit seines Handelns oder 

Unterlassens selbst bewusst ist. Eine KWG kann in verschiedenen Erscheinungsformen 

auftreten. Diese sind die Vernachlässigung, seelische - und körperliche Misshandlung 

sowie sexuelle Misshandlung.29 

  

                                                

28
 Vgl.: dresden.de, S. 2-7 f. 

7 

29
 Vgl.: kinderschutz-in-nrw.de 
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Vernachlässigung 

Die Vernachlässigung ist eine Form der KWG, welche zum einen in § 1666 BGB als ei-

genständige Fallkategorie erwähnt wird, aber auch die soziale Arbeit über Jahre beschäf-

tigt. Sie stellt der häufigsten aber auch die gefährlichste Form der Kindesmisshandlung 

dar, insbesondere für kleine Kinder. Der Begriff der Vernachlässigung beinhaltet das ge-

samte Spektrum jeglicher Art von Unterlassungen. Vernachlässigung wird definiert als 

„andauernde oder wiederholte Unterlassung fürsorglichen Handelns sorgeverantwortlicher 

Personen (…), welches zur Sicherstellung der physischen und psychischen Versorgung 

des Kindes notwendig wäre.“30 Dies umfasst körperliche, emotionale kognitive Bedürfnis-

se des Kindes, aber auch eine unzureichende Beaufsichtigung. Von Vernachlässigung 

kann gesprochen werden, wenn über eine längere Zeit hinweg die Elementarbedürfnisse 

eines Kindes (bis zu 6 Jahre) durch deren Eltern nicht befriedigt werden können. Bei-

spielsweise Bedürfnisse nach Zuwendung und Schutz. Eltern gehen zu wenig bis gar 

nicht auf kognitive, emotionale, als auch materielle Bedürfnisse des Kindes ein. Dem Kind 

wird oftmals überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt. Von dieser Form betroffene 

Kinder erfahren keine liebevolle elterliche Nähe. Ihnen wird oftmals keine Aufmerksamkeit 

geschenkt. Hinzu kommt, dass sie keine dementsprechende Pflege, sowie angemessene 

Kleidung erhalten. Somit ist die Vernachlässigung mit einem chronischen Zustand der 

Mangelversorgung gleichzustellen. Wird das Elementarbedürfnis der Nahrungsaufnahme 

vernachlässigt, kann dies zu gesundheitlichen Schäden bei dem Kind führen. Die Wahr-

scheinlichkeit für das Bleiben von Störungen ist mit niedrigerem Kindesalter umso höher, 

da die Auswirkungen bei jüngeren Kindern schwerwiegender sind. Hierbei ist zu beden-

ken, dass Kinder die sich im frühkindlichen Alter befinden meist wenig unter sozialer Kon-

trolle stehen oder noch nicht eingebunden in Institutionen wie beispielweise Kinderkrippen 

oder Ähnliches sind.31 Bei der Unterbreitung von Hilfeangeboten sowie die Ausarbeitung 

von Handlungsstrategien, um eine Vernachlässigung abzuwenden, ist eine Unterschei-

dung in aktive bzw. passive Vernachlässigung von großer Bedeutung. Die Passive Ver-

nachlässigung ist oft das Ergebnis von Unkenntnis und Überforderung. Sie entsteht aus 

dem Nichterkennen von Bedarfssituationen, mangelnder Einsicht, oder aus unzureichen-

den Handlungsmöglichkeiten der Sorgeberechtigten. Das Alleinlassen des Kindes über 

einen längeren und unangemessen Zeitraum hinweg, unzureichende Pflege, Mangeler-

nährung oder das Vergessen von notwendigen Vorsorgeleistungen sind Beispiele für eine 

passive Vernachlässigung. Eine Aktive Vernachlässigung liegt vor, wenn die Vernachläs-

sigung von den Eltern selbst erkannt wird, jedoch diese nicht bereit sind Hilfeangebote 

anzunehmen, Abhilfe zu schaffen oder sie sogar die Vernachlässigung bewusst herbei-
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führen. Dabei handelt es sich bei der aktiven Vernachlässigung um eine wissentliche 

Verweigerung von Handlungen zur Befriedigung der Lebensbedürfnisse eines Kindes. 

Dazu zählt die Verweigerung von Liebe, Körperhygiene, Versorgung, Schutz, Nahrung 

usw.32  

Wenn kindliche Lebensbedürfnisse über einen längeren Zeitraum unbefriedigt bleiben, 

und die Kinder in der Behebung von Defiziten nicht ausreichend gefördert und unterstützt 

werden, spricht man von Vernachlässigung. Ist diese Vernachlässigung von großer Inten-

sität bzw. tritt sie häufig oder dauerhaft auf, kann es zu schwerwiegenden Folgen und 

somit zu Defiziten im physischen, psychosozialen und/oder kognitiven Bereich des Kindes 

kommen. Vernachlässigte Kinder, die aufgrund ihrer nicht ausreichenden Körperpflege 

oder aufgrund ihres äußerlich unsauberen Erscheinungsbildes häufig ausgegrenzt wer-

den, sind in ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt. Sie haben 

Schwierigkeiten sich in ihrer motorischen, geistigen, emotionalen und sozialen Entwick-

lung normal zu entfalten. Die Vernachlässigung ist häufig ein Prozess, den es zu erken-

nen und zu beschreiben gilt und welcher einen längeren Kontakt mit den Sorgeberechtig-

ten erfordert. 33 

Körperliche Misshandlung 

Unter einer körperlichen Misshandlung zählen insbesondere alle Arten der häuslichen 

Gewalt. Insbesondere gewalttätiges Verhalten, nicht unfallbedingte körperliche Verletzun-

gen, die Nichtübereinstimmung zwischen der Verletzung und der Beschreibung der Ver-

letzungsursache bzw. des Tatherganges aber auch die Kenntnis davon, dass die Verlet-

zung absichtlich herbeigeführt oder nicht verhindert wurde.34 Jede körperliche Gewaltan-

wendung ist eine Form der körperlichen Misshandlung. Darunter zählen beispielsweise 

Schläge mit Gegenständen, Prügel, Kneifen, Treten, Verbrühen, Verbrennen, Würgen, 

Ersticken, Vergiften als auch Schütteln. Die Folgen körperlicher Misshandlungen sind da-

bei am offensichtlichsten durch beispielsweise Platzwunden, Kratzer, Hämatome. Be-

troffene Kinder oder Jugendliche erleiden bleibende Schäden auf seelischer und körperli-

cher Ebene, die sogar bis hin zum Tod führen können. Die Selbstwahrnehmung wird da-

bei stark verändert und verzerrt. Betroffene können das Erlebte meist nicht sofort verar-

beiten und auch nicht vergessen. Ihre Denkweise auch gegenüber anderen Menschen 

und der Umwelt verändert sich und ist meist unkontrollierbar. Innere Bilder des Erlebten 

spielen sich immer wieder vor dem geistigen Auge ab. Weitere Folgen körperlicher Miss-

handlung könnten sein Konzentrationsmangel, Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit im 
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sprachlichen und kognitiven Bereichen, Verhaltensauffälligkeiten, fehlende Sozialkompe-

tenz sowie Störung des Sozialverhaltens, Bindungs- bzw. Beziehungsschwierigkeiten 

usw. Langzeitfolgen wie posttraumatische Störungen, Entwicklungsverzögerungen Ge-

wichtsverlust Wachstumsstörungen könnten ebenso eine Folge der Misshandlung sein.35  

Seelische Misshandlung 

Unter der seelischen Misshandlung versteht man eine abweisende, feindliche, ablehnen-

de oder ignorierende Verhaltensweise der Eltern gegenüber dem Kind oder dem Jugend-

lichen. Eine seelische Misshandlung ist ebenso wie andere Formen der Misshandlung 

Ausdruck einer schwerwiegenden Bindungsstörung zwischen Kind und Eltern. Die Kinder 

werden dabei durch ihre Eltern unangemessen behandelt, z. B. entwürdigt, erniedrigt oder 

zurück gewiesen. Von dieser Misshandlungsform betroffene Kinder erleben einen perma-

nenten Eingriff in ihre persönliche Integrität wodurch sie seelische Misshandlungen aber 

auch schwere seelisch- geistige Schäden erleiden können. Eine seelische Misshandlung 

liegt aber auch vor, wenn Kinder nicht mit ihren Lebensäußerungen oder Bedürfnissen 

wertgeschätzt werden. Aber auch, wenn Kinder daran gehindert werden, sich geistig- see-

lisch gesund und dem Leben positiv zugewandt zu entwickeln aufgrund verachtender Hal-

tung durch die Eltern. Die häusliche Gewalt innerhalb einer Familie zwischen den Part-

nern, seien es die Eltern oder Erwachsene, die in einer engen Beziehung zueinander ste-

hen, ist auch eine Form der psychischen Misshandlung für das Kind. Beispiele für diese 

Art von Misshandlung sind Erniedrigungen, Drohungen, Einsperren, Kontaktverbote, Iso-

lierung, sexuelle Gewalt, Nötigungen zu sexuellen Handlungen, Vergewaltigung aber 

auch sexualisierte Sprache. Kinder, die davon tief betroffen sind, sind auf Hilfe und Schutz 

von außen angewiesen, da sie häufig Schuldgefühle und Angst vor und in häuslichen 

Gewaltsituationen entwickeln.36 

Folgen einer psychischen Misshandlung können sein, dass diese Kinder in eine schwere 

Depression fallen oder nachhaltig in ihrem Persönlichkeits- und Selbstwerterlebens beein-

trächtigt werden. Häufig treten auch Verhaltensauffälligkeiten auf. Das heißt sie laufen 

aus dem Elternhaus weg, weisen aggressives Verhalten auf oder entwickeln ein Sucht-

verhalten. Die Selbstkontrolle sowie das Selbstvertrauen könnten sich langfristig gesehen 

vermindern und Probleme in den sozialen Beziehungen immer weiter ansteigen.37 

Sexueller Missbrauch 

Sexuelle Misshandlungen sind Handlungen die gegen den Willen von Kindern oder Ju-

gendlichen vorgenommen werden oder wenn die Betroffenen aufgrund körperlicher, kog-
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nitiver, psychischer, oder sprachlicher Unterlegenheit nicht wissentlich zustimmen kön-

nen. Die Verantwortung für die sexuell begangene Tat liegt immer bei dem Erwachsenen 

auch wenn ich das Kind oder der Jugendliche scheinbar aktiv beteiligt. Sexualisierte Ge-

walt bzw. als sexueller Missbrauch oder mit Kindern im Alter von unter 14 Jahren, ist se-

xualisierte Gewalt/sexueller Missbrauch. Die Intensität des sexuellen Kontaktes“ oder die 

vermeintliche Absicht einer solchen Handlung spielt dabei keine Rolle.38 „Sexueller Miss-

brauch beginnt dort, wo der Täter zur Anregung oder Befriedigung seiner Sexualität Kin-

der benutzt, überredet, nötigt, wo Geheimhaltung eingefordert wird usw. Das hat nichts 

mit einer jeweils altersgerechten, natürlichen Sexualität von Kindern/Jugendlichen zu 

tun.“39 Es gibt verschiedene Formen vom sexuellen Missbrauch. Sich vor anderen auszie-

hen zu müssen, das gemeinsame Anschauen von Pornografien oder sexualisierte Spra-

che sind Beispiele für sexuelle Misshandlung ohne Körperkontakt. Beispiele für sexuelle 

Misshandlungen mit Körperkontakt sind gegenseitige Berührungen oder unfreiwillige Um-

armungen. Der Zwang zu Handlungen von anderen, wie sich selbst zu befriedigen oder 

die Genitalien des Täters berühren zu müssen bis hin zu einer Vergewaltigung sind mas-

sive Formen sexuellen Missbrauchs.40 Kinder und Jugendliche werden häufig durch Ge-

walt- und Strafandrohungen massiv unter Druck gesetzt, das Geschehnis geheim zu hal-

ten. Besonders Kinder und Jugendliche im höheren Alter trauen sich nicht Hilfe zu holen 

oder darüber zu sprechen aus Scham von dieser Erniedrigung und Demütigung. Einige 

suchen sogar die Schuld bei sich für das Geschehene. Sexuelle Misshandlung innerhalb 

der Familie wird meist totgeschwiegen oder übersehen. Bei der Beteiligung der Eltern zur 

Risikoabschätzung sind vor allem dies wichtige Aspekte die beachtet werden müssen. 

Kinder und Jugendliche sowie die Sorgeberechtigten sind in die Abschätzung des Ge-

fährden Risikos einzubeziehen soweit der Schutz des Kindes oder des Jugendlichen si-

chergestellt werden kann.41 

Die Folgen von sexuellen Misshandlungen sind sehr unterschiedlich und vielfältig und 

können weitreichenden Störungen in der psychischen Gesundheit nach sich ziehen. Es ist 

möglich, dass Missbrauchsopfer keine Symptome/ Auffälligkeiten zeigen, da sie aufgrund 

der Unterstützung von außen oder eigener Ressourcen weniger intensive Formen des 

Missbrauchs miterleben mussten, bzw. weniger beeinträchtigt sind. Andere der betroffe-

nen Kinder und Jugendliche sind ein Leben lang durch die Missbrauchserfahrungen ge-

prägt. Das Gericht kann auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten treffen, da 

Gefährdungen nicht nur von Eltern/ Sorgeberechtigten bzw. Sorgeverpflichteten, sondern 

auch von Dritten ausgehen können. Um schlussendlich einen umfassenden und effektiven 
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Kinderschutz zu gewähren, räumt der Gesetzgeber den § 1666 Abs. 4 BGB ein. Dritte 

können dabei alle Personen, die nicht die Eltern sind, sein. Also die, sprich, Lebensge-

fährten, Stiefeltern oder Freunde der Eltern, Geschwister, Pflege- und sonstige Betreu-

ungspersonen, Nachbarn, andere Verwandte, usw.42 

Münchhausen – by – proxy – Syndrom 

Das Münchhausen – by – proxy – Syndrom ist eine sehr selten und ungewöhnliche Form 

der Kindesmisshandlung. Nach der verwendeten Definition von Rosenberg (1987) werden 

vier Merkmale benannt, die hierbei vorliegen müssen. Bei dem Kind werden durch eine 

nahe Bezugsperson Krankheitsbeschwerden vorgetäuscht und/oder erzeugt. Dies ge-

schieht meistes durch die Mutter (bzw. jeweilige Bezugsperson/Sorgeberechtigten) selbst. 

Das Kind wird sehr häufig und widerholt zu medizinischen Behandlungen und Untersu-

chungen vorgestellt. Die Bezugsperson, meistens die Mutter, verneint das Wissen über 

mögliche Zusammenhänge und Ursachen der Beschwerden des Kindes. Bei einer Tren-

nung des Kindes von der Bezugsperson, bilden sich eventuell vorhanden Symptome oder 

Beschwerden wieder zurück. Über die Zufuhr von Medikamenten oder flüssigen Substan-

zen, aber auch durch absichtlich herbeigeführte Knochenbrüche können diese Beschwer-

den verursacht werden. Besonders auffällig ist, dass sich die Verursachenden gemeinsam 

mit dem Kind in relativ häufigen und ungewöhnlichen Abständen in medizinische Behand-

lung begeben, und sich dabei auch als besonders fürsorglich und besorgt darstellen. Die-

ses Verhalten der Bezugsperson (bspw. der Kindesmutter) ist meist auf eine psychische 

Krankheit zurückzuführen, z. B. Depressionen, oder damit in Verbindung stehendes Min-

derwertigkeitsgefühle, der Mangel an Anerkennung und Unterstützung usw.. Kinder, die 

von diesem Syndrom betroffen sind, werden häufig mit den unterschiedlichsten Be-

schwerden vorgestellt. Hier werden insbesondre Essstörungen, Krämpfe, unklare Blutun-

gen, Fieber und Allergien beobachtet/diagnostiziert. Es ist besonders schwierig das 

Münchhausen – proxy – Syndrom zu erkennen. In diesen Fällen ist ein gerichtlich ange-

ordnetes Gutachten über die Erziehungsfähigkeit des Sorgeberechtigten erforderlich, um 

dies zu klären.43 

3.4 Risiko- und Schutzfaktoren 

Ob es zuverlässige Merkmale gibt, die auf eine KWG oder eine bedrohliche Lebenslage 

des Kindes oder Jugendlichen hinweisen, ist eine Frage, die häufig gestellt wird. Indikato-

ren in einer solch gesicherten Form liegen bisher nicht vor. Risiko- und Schutzfaktoren 

können für die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen beschrieben werden. 
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Die Wechselwirkungen und Wechselbeziehungen von Risiko- und Schutzfaktoren sind 

hoch, sodass es der Berücksichtigung verschiedener Dimensionen bedarf. Die zeitliche 

Dimension gibt Angaben über Dauer des Risiko- oder Schutzfaktors an und die räumliche 

Dimension sagt etwas darüber, wie zentral oder wie entfernt ein Risiko- oder Schutzfaktor 

gelegen ist. Dazu kommen Kind bezogene Faktoren, wodurch unterschiedliche Kombina-

tionen entstehen, die sich aufgrund ihrer Unterschiedlichkeit Risiko mildernd oder erhö-

hend auswirken können. Schutzfaktoren können die Risikofaktoren in ihrer Wirkung deut-

lich schmälern oder sie sogar auch aufheben.44 

“Je mehr Risikofaktoren für eine gesunde Entwicklung vorliegen, desto mehr Schutzfakto-

ren müssen vorliegen, um trotzdem eine positive Entwicklung zu ermöglichen. Es muss 

immer sorgfältig zwischen fördernden und hemmenden Faktoren abgewogen, Risiko- und 

Schutzfaktoren müssen immer in ein Verhältnis zueinander gebracht werden.“45 

Risikofaktoren 

Aus dem einen Zusammenspiel verschiedener Risikofaktoren resultiert in der Regel eine 

KWG. Risiko- oder auch Belastungsfaktoren sind Faktoren, die eine KWG erhöhen. In 

allen Formen der Misshandlung kann sich die Gefährdung ausdrücken oder zu einem 

deutlichen Risiko für eine gesunde Entwicklung werden. Die Risikofaktoren und deren 

Wechselwirkungen werden in der Literatur untereinander auf verschiedenen Ebenen be-

schrieben. Sie können innerhalb aber auch im sozialen Umfeld der Familie und der Ge-

sellschaft liegen, ebenso auf der Ebene des Individuums aber auch auf der ökonomischen 

Ebene. Somit kann man die einzelnen Risikofaktoren auf folgende Bereiche aufteilen. Die 

Ökonomische Situation, die soziale Situation der Familie, die Familiäre Situation, Persön-

liche Faktoren bei den Eltern und die Faktoren beim Kind. Risikofaktoren in der ökonomi-

schen Situation der Familien sind z. B. Arbeitslosigkeit, geringes Einkommen, Armut, Ar-

beitsunfähigkeit, Obdachlosigkeit oder allgemein der schwierige Umgang mit Geld. Folgen 

die sich daraus ergeben könnten sind, dass Kinder oder Jugendlichen unzureichend er-

nährt werden, die Wohnung mangelhaft ausgestattet ist, schlechte Wohnverhältnisse 

herrschen, die Gas- und Stromversorgung eingestellt werden könnte, Mängel in der Be-

kleidung, Ausgrenzung, eingeschränkte Bildungschancen für das Kind oder den Jugendli-

chen, ein gemindertes Selbstwertgefühl, Hoffnungslosigkeit, usw.. Betrachtet man die 

soziale Situation der Familie sind mögliche Risikofaktoren, ein schwieriges Wohnumfeld, 

eine schlechte oder von Ablehnung geprägte Kooperation mit Kindergärten oder Schulen, 

wenig Unterstützungsangebote im Umfeld, eine unzureichende Infrastruktur, usw. Die 

Knüpfung von wenigen soziale Kontakten, Einsamkeitsgefühle, das Misstrauen anderer 
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Menschen, wenig förderliche Begegnungen sowie eine geschlossenes Familiensystem 

könnten Folgen davon sein. In Familiären Situationen oder Ereignissen sind mögliche 

Risikofaktoren z. B. die Trennung oder Scheidung der Eltern, wenn ein Elternteil alleiner-

ziehend ist, Störungen in der Interaktion zwischen Eltern und Kind oder Eltern und dem 

Umfeld vorliegen, häusliche Gewalt, ein aggressives Klima aber auch emotionale Span-

nungen innerhalb der Familie usw.. Folgen die sich daraus ergeben sind, Eltern haben 

gegenüber dem Kind oder Jugendlichen eine schlechte Vorbildfunktion, fehlende Verläss-

lichkeit, emotionale Verunsicherung, Loyalitätskonflikte, mangelnde Strukturen bei dem 

Zusammenleben innerhalb der Familie, unzureichender Halt und wenig Sicherheit für die 

Kinder und Jugendlichen aber auch Ängste. Persönliche Risikofaktoren bei den Eltern 

sind z. B., wenn die Eltern selbst eigene Gewalterfahrungen oder traumatische Erlebnisse 

in Form von sexueller Misshandlung, Kriegs Erlebnisse, etc. in der Vergangenheit erfah-

ren mussten. Aber auch das Vorliegen einer Krankheit oder Behinderung bei den Eltern, 

ein unangemessener Erziehungsstiel, Sucht, eine unerwünschte Schwangerschaft, gerin-

ge Belastbarkeit der Eltern, wenn die Eltern in einem sehr jungen Alter sind, das Vorliegen 

einer mangelnden Leistungsfähigkeit etc. Daraus könnten sich folgende Folgen ergeben: 

Bei den Eltern fehlt es an Feinfühligkeit, es mangelt ihnen an der emotionalen Versorgung 

der Kinder oder Jugendlichen, es könnten Bindungsstörungen bei den Kindern entstehen 

oder die Eltern entwickeln eine ablehnende Haltung gegenüber dem Kind. Sie schenken 

dem Kind wenig Aufmerksamkeit, haben eine unklare Tagesstruktur sowie eine verzerrte 

Wahrnehmung vom Verhalten des Kindes sowie die mangelnde Förderung des Kindes 

oder Jugendlichen sind mögliche Folgen. Zuletzt gibt es auch Risikofaktoren die bei dem 

Kind oder Jugendlichen selbst vorliegen könnten. Dazu zählt bspw., wenn das Kind ein 

Frühgeborenes ist, eine geistig oder körperliche Behinderung aufzeigt, das Kind ein 

Schreikind ist. Schreikinder sind Kinder, die sehr häufig und aus unerklärlichen Gründen 

in ihren ersten Lebensmonaten viel schreien. Ein weiterer Risikofaktor ist wenn Kinder 

oder Jugendliche aufgrund des adäquaten Erziehungsstils der Eltern ein schwieriges So-

zialverhalten aufzeigen etc. Verhaltensauffälligkeiten, die ein Kind oder Jugendlicher auf-

zeigt, müssen als Folge eines unangemessenen Erziehungsverhaltens von den Eltern 

gesehen werden und nicht als Ursache. Sprachentwicklungsstörungen, Entwicklungsstö-

rungen, Bindungsstörungen, Beziehungsstörungen, Bindungsstörungen oder das Entste-

hen eines problematischen Sozialverhaltens sind mögliche Folgen, die aus diesen ge-

nannten Risikofaktoren des Kindes resultieren könnten.46 
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Schutzfaktoren 

In der Praxis wurde häufig festgestellt, dass sich mache Kinder, obwohl sie unter schwie-

rigen Umständen aufwachsen, sehr gut entwickeln können. Forscher auf diesem Gebiet 

haben sich über Jahre hinweg damit beschäftigt herauszufinden, was dazu führen kann, 

dass Kinder oder Jugendliche, die unter risikoreichen Bedingungen aufwachsen, sich 

dennoch zu optimistischen, selbstbewussten und erfolgreichen jungen Erwachsenen ent-

wickeln. Auf diesen Grundlagen lassen sich die sogenannten Schutzfaktoren benennen. 

Schutzfaktoren sind Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit steigern, dass Kinder oder Ju-

gendliche unter schwierigen Sozialisationsbedingungen dennoch eine vergleichsweise 

gute Entwicklung nehmen können.47 Schutzfaktoren können auf die Entwicklung des Kin 

des oder Jugendlichen eine positive Wirkung haben aber auch dazu beitragen, Risikofak-

toren zu mildern. Weiterhin können Schutzfaktoren die psychische Widerstandsfähigkeit 

stärken, Selbstzufriedenheit und Selbstachtung fördern und aufrechterhalten. Sie können 

aber auch dazu beitragen, negative Folgereaktionen, wie bspw. Misshandlungen jeder Art 

zu reduzieren. Es gibt Schutzfaktoren des Individuums aber auch Schutzfaktoren inner-

halb der Familie bzw. des Umfeldes. Zu den Schutzfaktoren des Individuums gehört unter 

anderem, die sprachliche Kompetenz. Das heißt, das Kind oder der Jugendlich ist sehr 

ausdrucksstark und wortgewandt in seiner Aussprache. Motorische Kompetenzen, gute 

Intelligenz, die Fähigkeit zu planen, ein positives Welt- und Menschenbild zu haben, zu-

versichtlich zu sein sowie ein gesundes Maß an Selbstvertrauen sind ebenfalls Schutzfak-

toren des Individuums. Persönlichkeitseigenschaften, welche positive Reaktionen hervor-

rufen sowie Problembewältigungskompetenzen gehören ebenfalls dazu. Schutzfaktoren 

der Familie und im Umfeld sind z.B., wenn die Betroffenen eine enge und vor allem auch 

dauerhafte Bindung zu mindestens einer Bezugsperson haben, welche auch auf die Be-

dürfnisse des Kindes oder des Jugendlichen sensibel eingeht, die Möglichkeit zur ge-

schlechtlichen Identifikation, ein gleichgeschlechtliches Vorbild, ein warmes emotionales 

und wertschätzendes Erziehungsverhalten, die Offenheit für die Bedürfnisse aber auch 

eine emotionale und soziale Unterstützung außerhalb des Elternhauses usw.. Besonders 

im Zusammenhang mit dem Kinderschutz wurde der Fokus bestärkt auf die Bindungsthe-

orie gerichtet. Es ist ein erheblicher Schutzfaktor wenn das Kind oder der Jugendlich an 

die Mutter, den Vater oder eine andere primäre Bezugsperson eine gute und sichere Bin-

dung hat. Dieser Schutzfaktor beginnt bereits im frühen Säuglingsalter sich auszubilden. 

Dieser Bindungsprozess spielt eine wichtige Rolle für die elterliche Beziehungs- und Er-
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ziehungskompetenz. Die Erziehungs- und Beziehungskompetenz kann wiederum in Ab-

hängigkeit der Intensivität entweder ein Schutzfaktor oder ein Risikofaktor darstellen.48 

3.5 Abgrenzung Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung 

Eine Abgrenzung zwischen der Definition Kindeswohl und dem Zeitpunkt einer vorliegen-

den KWG vorliegt, kann nicht eindeutig bestimmt werden. Beide Begriffe sind unbestimm-

te Rechtsbegriffe. Sie sind gesetzlich nicht definiert. Verdeutlicht wird das Verhältnis zwi-

schen Kindeswohl und KWG in einen „Ampelmodell“.  

    im grünen Bereich      

  
 

Kindeswohl- (wie ) bestimmbar?   

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
 

im gelben Bereich: 
 

  

  
 

Wohl des Kindes nicht gewährleistet,  

  
 

aber (noch) nicht gefährdet.   

  
 

(Schwelle des § 27 SGB VIII)    

  
    

  

  
 

im roten Bereich: 
 

  

  
 

Kindeswohlgefährdung 
 

  

  
 

Definition der Grenze zwischen rot und gelb 

  
    

  

            
Abbildung 1  „Ampelmodell“ 

Folglich muss jeder Einzelfall einer individuellen Betrachtung und Prüfung unterzogen 

werden. Unabdingbar dabei sind grundlegende Kenntnisse und Erfahrungen für den grü-

nen Bereich, d.h. sind die Grundbedürfnisse des Kindes ausreichend befriedigt, kann da-

von ausgegangen werden, dass das Kindeswohl gesichert ist. Der gelbe Bereich signali-

siert, dass das Wohl des Kindes nicht allumfänglich gewährleistet aber nicht gefährdet 

bzw. noch nicht gefährdet ist. Hier kann mit Hilfen zur Erziehung einer KWG, dem roten 

Bereich, entgegengewirkt werden und eine KWG abgewendet werden. Zur Prüfung und 

Risikoeinschätzung bedient man sich verschieden Diagnoseinstrumenten, wie Handlungs-

leitfäden, Gesprächsleitfäden, Ablaufdiagrammen und Checklisten. Diese dienen zur Do-

kumentation von Beobachtungen und sollen den Mitarbeitern und Fachkräften der Kinder- 

und Jugendhilfe eine Orientierung und Sicherheit bei der Einschätzung und Abwägung 

des Kindeswohls geben. Diese Instrumente sind nicht standardisiert. Die Art und Weise 

des Ausfüllens bzw. Handhabung der Instrumente obliegt der jeweiligen Fachkraft. Folg-

lich sind die Erfahrungen und Kompetenz der jeweiligen Fachkraft entscheidend für die 
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Einschätzung und Gewichtung einzelner Merkmale. Dies macht eine allgemeine objektive 

Entscheidung, ob eine KWG vorliegt oftmals sehr schwierig.49 

3.6 Vorgehensweise zur Beurteilung einer Kindeswohlgefährdung 

Bei der Fallbearbeitung zur KWG werden grundsätzlich mehrere Phasen durchlaufen bis 

letztendlich eine Entscheidung getroffen wird. Sie müssen nicht alle nacheinander durch-

laufen werden sondern überschneiden sich Einzelfall bedingt oder fallen auch möglicher-

weise weg. Sozialhilfe Träger besitzen eine Art Handlungsleitfaden zur Beurteilung, Ein-

schätzung und Vorgehensweise einer KWG. In einem solchen Handlungsleitfaden treten 

die einzelnen Phasen in einer gewissen Form wieder auf.50 

3.6.1 Phasen in der Fallbearbeitung  

Die erste Phase bei der Fallbearbeitung beinhaltet die Meldung bzw. Wahrnehmung einer 

KWG. Über verschiedene Wege kann die Jugendhilfe von einer möglichen KWG Kenntnis 

von gewichtigen Anhaltspunkten gem. § 8a Abs. 1 S.1 SGB VIII erlangen. Z. B. durch 

Selbstmelder. Das heißt Eltern oder die Minderjährigen wenden sich von selbst an die 

Jugendhilfe um Hilfe und Unterstützung zu erhalten. Eine Meldung kann allerdings auch 

durch Privatpersonen wie z.B. Verwandte, Nachbarn, oder häufig auch Einrichtungen wie 

Schulen und Kitas erfolgen. Dies wird als Fremdmeldung bezeichnet. Es könne aber auch 

Gefährdungssituationen im Rahmen der täglichen Arbeit entstehen wodurch es eine Ein-

schätzung der individuellen und familiären Gesamtsituation bedarf, um eventuell in Frage 

kommenden Handlungs- und Kooperationsstrategien zu entwickeln, damit der Schutz des 

Kindes/ Jugendlichen gewährleistet werden kann. Abschließend wird in dieser Phase das 

vermutete Ausmaß der Gefährdung beurteilt, sowie über die Dringlichkeit und die Art und 

Weise des Weiteren Vorgehend entschieden. Der Sinn der zweiten Phase ist die Kontakt-

aufnahme und die Informationsgewinnung zu der betroffenen Familie, in der ein Kind/ 

Jugendlicher möglicherweise gefährdet ist. Besonders i. S. d. Kinderschutzes ist es ent-

scheidend, bei der Informationsgewinnung die Vor- und Nachteile zu bedenken. Dies wird 

z.B. bei einem Verdacht auf sexuellen Missbrauch deutlich. Denn hierbei kann eine direk-

te und konfrontierende Befragung des vermuteten Täters dazu führen, die Gefährdung 

des Kindes/ Jugendlichen zu erhöhen. Ein solches Vorgehen ist dann nicht mehr i. S. d § 

8a Abs. 1 S. 2 SGB VIII. Das große Ziel ist es, ausreichende und vor allem relevante In-

formationen über das Kind oder den Jugendlichen zu gewinnen um somit eine begründete 

Einschätzung einer möglichen Gefährdungssituation abgeben zu können. Die dritte Phase 

beinhaltet die Einschätzung und Bewertung einer KWG. Diese erfolgt i. S. d. § 8a Abs. 1 
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S. 1 SGB VIII im Anschluss an die Sammlung relevanter und nützlicher Informationen und 

erfolgt in kollegialer Beratung im Team sowie unter Einbezug des/der Vorgesetzten. Aus-

führlicheres zum Thema der Beurteilung und Einschätzung erfolgt im späteren Verlauf 

dieser Arbeit. Die vierte Phase behandelt Hilfeprozesse für das Kind oder den Jugendli-

chen und dessen Familie, um mögliche Gefahren abwenden zu können. Um Gefahren 

abzuwehren sind längerfristige Maßnahmen, alle Formen der Unterstützung der Eltern in 

ihren individuellen Kompetenzen, wirtschaftliche und familienstabilisierende Hilfen und 

therapeutische und heilpädagogische Hilfen für Kinder und Jugendliche. Ziel ist es, die 

Eltern anzuleiten und zu unterstützen. Nach § 8a Abs. 1 S. 3 SGB VIII sollten vorrangig 

freiwillige Hilfen angeboten werden, sowie Eltern und Minderjährige an der Entscheidung 

und Gestaltung des Hilfeprozesses größtmöglich zu beteiligen. Sind Eltern jedoch nicht 

bereit oder nicht in der Lage mitzuwirken, dementsprechend die Gefährdung abzuwenden 

und stichhaltige Hinweise liegen dazu vor, so ist gem. § 8a Abs. 1 S. 2 SGB VIII das Ju-

gendamt einzubeziehen. Die fünfte und auch die letzte Phase beinhaltet die Hinzuziehung 

des Familiengerichts. Diese ist jedoch nicht bei jedem Fall einer KWG hinzuzuziehen, 

sondern lediglich unter bestimmten Voraussetzungen. Näheres dazu wird im weiteren 

Verlauf thematisiert.51 

3.6.2 Kontaktaufnahme und Erstgespräch mit der Familie 

Besonders Gespräche mit den Eltern stellen bei einer vorliegenden Gefahr oder dem Ver-

dacht auf eine KWG eine besondere Herausforderung für die pädagogischen Fachkräfte 

dar. Selbst erfahrene Fachkräfte werden tagtäglich mit neuen Situationen und Fallkonstel-

lationen konfrontiert. Dabei müssen sie sich auch bei der Gesprächsführung flexibel auf 

die unterschiedlichsten Anforderungen einstellen.52 Eine effektive Hilfe ist nur durch eine 

klare Linie der Problemerhellung, sowie der Einschätzung über eine eventuell in Frage 

kommenden KWG zu bewerkstelligen. Vor allem der Erstkontakt soll die Grundlage dafür 

schaffen, dass die Zusammenarbeit mit den Betreuten möglich ist. Um dies zu erreichen, 

ist es notwendig, eine tragfähige Beziehung zu den Familien herzustellen, die es ermög-

licht über unangenehmen Geschehnissen zu sprechen. Dafür muss zunächst eine Ver-

trauensbasis geschaffen werden. Helfer müssen sich darüber bewusst sein, dass Fami-

lien, die von einer drohenden KWG betroffen sind, zunächst mit einer zurückhaltenden 

und misstrauischen Art agieren (den Eltern ist teilweise nicht bewusst, dass KWG vor-

liegt). Lange Gespräche sowie die Überhäufung von Ratschlägen sollten deshalb vermie-

den werden. Die Beteiligten sollen die Möglichkeit besitzen sich gegenseitig kennenzuler-

nen, Informationen auszutauschen, um die Lage besser einschätzen zu können. Maihorn 

                                                

51
 Vgl.: dresden.de, S. 44-1 ff. 

7 

52
 Vgl.: Alle 2012, S. 93 



 

 25 

hat anhand von fünf Ebenen versucht die Besonderheiten der Hilfebeziehung verständli-

cher zu gestalten. Die erste Ebene: Meist befindet sich die Familie in einer Krisensituation 

bei der Verdächtigungen, gegenseitige Erwartungen sowie Sorgen um das Kind und des-

sen Zukunft die Situation verschärfen könnten. In solchen Fällen ist es wichtig, dass die 

Helfer die Situation und die Probleme wahrnehmen und die akute Gefahr einschätzen. 

Zweite Ebene: Identifiziert sich der Helfer häufig mit dem Kind kann dies die offene und 

objektive Wahrnehmung der Familie und ihrer Möglichkeiten erschweren. Die Kontaktauf-

nahme wird dadurch erheblich erschwert, wenn nicht sogar blockiert. Dritte Ebene: Fami-

lien mit Vernachlässigungsproblemen, fällt es nicht nur besonders schwer mit ihrem eigen 

Kind in einer angemessenen Weise in Kontakt zu treten. Ebenso haben sie diese Schwie-

rigkeiten auch mit anderen Menschen. Dies kann dazu führen, dass der gestörte und ab-

gebrochene Kontakt zu dem Kind sich auch auf das Verhältnis zu dem Helfer überträgt. 

Der Helfer sollte sich darüber bewusst und dementsprechend auch vorbereitet sein. Vierte 

Ebene: Die bei der Fachkraft entstehenden gegensätzliche Gefühle, bei dem Umgang der 

Familie mit dem Kind ist es wichtig, eine fachlich innere Haltung mit einer vertrauensvollen 

Kontaktaufnahme zu vereinen. Vertrauen ist nur dann möglich aufzubauen, wenn der Fa-

milie vermittelt werden kann, dass alles was geschehen ist von Anfang der Zusammenar-

beit ausgesprochen werde kann und einen objektiven Stellenwert hat. Teamgespräche 

oder Supervisionen sind vor allem für eine Entlastung der durch diese Situation entstan-

denen Spannungen bei der Fachkraft von großer Wichtigkeit. Zuletzt die fünfte Phase: 

Der Erstkontakt ist in den meisten Fällen genauso wie die Familiendynamik an sich, sehr 

chaotisch und widersprüchlich. Anhand organisatorischen und methodischen Vorgehens 

und einer guten Vorbereitung des Gesprächs mit der Familie, ist dem entgegenzuwirken. 

Um eine effektive und planvolle Arbeit gewähren zu können, haben sich einige Methoden 

zum Erfassen von Daten und Zukunftsplänen bewehrt. Z. B. die Zeitleiste zur Auflistung 

der wichtigsten Ereignisse und Daten in chronologischer Reihenfolge ist ein gutes Hilfs-

mittel für die Risikoabschätzung und einer späteren Bewertung und Einschätzung.53 

3.6.3 Beurteilung und Einschätzung  

Um eine abschließende Bewertung abgeben zu können und dabei die Frage zu klären, ob 

und in welcher Ausprägung eine KWG vorliegt, muss zunächst eine fundiert begründete 

Prognose erstellt werden. Eine Prognose ist eine, über den voraussichtlich weiteren Ver-

lauf begründete, Voraussage. Eine prognostische Betrachtungsweise kann noch einmal 

deutliche Anhaltspunkte auf die Ausprägung der Gefährdung geben. Eine klare Entschei-

dung darüber zu treffen, ob und in welchem Ausmaß eine KWG vorliegt, bereitet selbst 

ausgebildeten Fachleuten, trotz einer gründlichen Risikoeinschätzung Schwierigkeiten. In 
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manchen Fällen müssen sich die Fachkräfte abwägen, welche Faktoren und Umständen 

an einer deutlichen Entscheidung hinderlich sind. Oftmals sind Gründe dafür, dass eigene 

Lebensumstände, Situationen oder emotionale Verstrickungen im Spiel sind. Die Angst 

vor den Folgen einer Entscheidung oder ob man die falsche Entscheidung treffen könnte 

sind ebenfalls belastende und sich auf die Entscheidung auswirkende Faktoren. Um sol-

che Unsicherheiten und Zweifel größtenteils aus dem Weg zu schaffen ist es notwendig 

dies in einer kollegialen Beratung oder in der Supervision anzusprechen. Dies kann eine 

aufschlussreiche Wirkung auf den Einzelnen haben, da die Folgen der Entscheidung ge-

meinsam im Team, zusammen mit den Vorgesetzten, getragen und gestützt werden. 

Ebenfalls zur Entlastung kann führen, wenn Vorbereitung zur weiteren Vorgehensweise 

nach der Entscheidung über das Vorliegen einer KWG gemeinsam entschieden wird. Vor 

allem bei einer solch wichtigen Entscheidung ist es notwendig, eine gründliche Dokumen-

tation und Feststellung durchzuführen. Beispielsweise Dokumentationen über das Vorlie-

gen einer KWG oder den Bedarf nach Hilfe. Die Ergebnisse der Risikoeinschätzung müs-

sen dabei immer nachvollziehbar und gründlich (schriftlich) dokumentiert werden. Die Do-

kumentation beinhaltet, den bisherigen Verlauf von eventuellen Hilfen bzw. Interventionen 

im Rahmen der Familie, wie die Erkenntnisse zur Risikoabschätzung gewonnen wurden 

um die Gefahr abzuwenden und gleichzeitig die Familie zu unterstützen. Handlungsschrit-

te in einem Hilfekonzept (evtl. auch Hilfeplan) zusammengefasst und in welchen Zeitraum 

dieses zu erfolgen haben, zählen ebenfalls dazu. Besonders wichtig bei der Gefähr-

dungseinschätzung ist die Partizipation der Familie. Der Datenschutz muss während des 

gesamten Vorgehens immer gewährleistet sein und das Ergebnis ist der Familie an-

schließend mitzuteilen. Das Hilfskonzept ist gemeinsam mit der Familie zu erarbeiten so-

fern dies möglich ist. Im Falle fehlender oder mangelnder Mitwirkung seitens der Eltern, 

muss das Familiengericht nicht informiert werden. Über diese Vorgehensweise muss die 

Familie informiert werden, auch wenn die Familie nicht informiert werden möchte.54 

3.6.4 Einbeziehung des Familiengerichts 

Ist das Wohl eines Kindes gefährdet und die Eltern sind nicht kooperativ weil sie nicht 

gewillt oder nicht in der Lage sind mitzuwirken, um die Gefahr abzuwenden oder mögliche 

Hilfe anzunehmen, so hat das Familiengericht dafür zu sorgen, die erforderlichen Maß-

nahmen zu treffen um die Gefahr abzuwenden. Familiengerichtliche Konsequenzen bei 

der Verletzung des Kindeswohls sind verschiedene Arten des Eingriffs in die Elternrechte 

bzw. In die elterliche Sorge (diese Umfasst: Aufenthaltsbestimmungsrecht, Sorgerecht, 

Gesundheitsfürsorge). Diese reichen von Hilfen zur Erziehung (§§ 27 bis 35 SGB VIII) 

über die Ersetzung elterlicher Erklärungen bis zum (teilweisen) Entzug der elterlichen 
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Sorge. Es geht vor allem bei gerichtlichen Maßnahmen darum, dass dem Kind der Zu-

gang zu den öffentlichen Hilfen eröffnet werden kann. Das Familiengericht eröffnet durch 

sorgerechtliche Entscheidungen die Hilfezugänge für das gefährdete Kind bzw. für den 

Jugendlichen, damit dem Jugendamt zur Herstellung bzw. Widerherstellung einer kindes-

wohlförderlichen Erziehung eine kinder- und jugendhilferechtliche Intervention möglich 

wird. (§ 8a Abs.3 S. 1 SGB VIII) Die öffentliche Jugendhilfe darf grundsätzlich nicht ohne 

gerichtliche Entscheidung gegen den Willen der erziehungsberechtigten tätig werden. Nur 

wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes besteht und die Entscheidung vom 

Familiengericht nicht mehr abgewartet werden kann, ist die Jugendhilfe dazu verpflichtet, 

das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. § 8a Abs.3 S. 2 SGB VIII in Verbin-

dung mit § 42 SGB VIII.55 „Um die verfassungsrechtlich vorgegebene Balance zwischen 

Elternrecht, Kindeswohl und staatlichen Schutzauftrag herzustellen, weist das SGB VIII 

somit Hilfe für Kinder und Jugendliche den Weg über eine Förderung der Familie und Un-

terstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung zu einer Hilfe 

durch Schutz, wenn die Eltern nicht bereit und/ oder nicht in der Lage sind eine drohende 

oder bereits eingetretene KWG abzuwenden“.56 

 

4 Hilfen zur Erziehung 

Ein Anspruch auf Hilfen zur Erziehung besteht nach § 27 Abs.1 SGB VIII wenn eine dem-

entsprechende Erziehung zum Wohle des Kindes oder des Jugendlichen nicht gewähr-

leistet ist. Des Weiteren muss die Hilfe für die Entwicklung dieser jungen Menschen ge-

eignet und notwendig sein. Die Art und der Umfang dieser Hilfe richten sich nach dem 

erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Vor allem das soziale Umfeld des Kindes und des 

Jugendlichen soll hierbei mit einbezogen werden.57  

4.1 Formen – Ein Überblick 

Eine Erziehungsberatung ist in § 28 SGB VIII vorgesehen. Hierbei geht es um Erzie-

hungsberatungsstellen oder andere Beratungsdienste- und Einrichtungen, welche die 

Aufgabe haben, Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte zu unter-

stützen und hinsichtlich/ bezüglich alltäglicher Situationen und Aufgaben zu beraten. Man 

spricht in diesem Zusammenhang von einer interdisziplinären Arbeitsweise, welche eines 

der Grundprinzipien der Erziehungsberatung ist. Eine Erziehungsberatung wird von An-

gehörigen aus den verschiedensten Berufen durchgeführt z. B. von Ärzten, Sozialbetreu-

                                                

55
 Vgl.: Sandvoss; Kramer; Handout Kinderschutz – Rechtliche Grundlagen S. 5 

2 

56
 Zitat: dresden.de, S. 2-7 f. 

7 

57
 Vgl.: Marburger 2016, S. 26 



 

 28 

er, analytische Kinder- und Jugendlichen- Psychotherapeuten sowie Heilpädagogen 

usw.58 In § 29 SGB VIII wird die Soziale Gruppenarbeit geregelt. Diese ist ein Angebot für 

ältere Kinder und Jugendliche zur Ermöglichung des sozialen Lernens innerhalb einer 

Gruppe. Dies soll Ihnen helfen und sie unterstützen bei der Überwindung von Entwick-

lungsschwierigkeiten und hinsichtlich der Probleme mit ihrer Umwelt. Ein Erziehungsbei-

stand nach § 30 SGB VIII hat die Aufgabe, den Jugendlichen bei der Bewältigung von 

Entwicklungsproblemen zu unterstützen. Solche Probleme können bei der sozialen In-

tegration auftauchen, in Schulschwierigkeiten liegen oder durch andere soziale Auffällig-

keiten deutlich werden. Die Verselbstständigung des Minderjährigen soll dabei unter Er-

haltung des Lebensbezugs zur Familie gefördert werden. Die Sozialpädagogischen Fami-

lienhilfe nach § 31 SGB VIII wird durch eine Fachkraft geleistet, welche die Familie über-

wiegend durch Hausbesuche unterstützt. Hierbei ist der Fokus individuell, es bedarf bspw. 

der Unterstützung bei Bewältigung von Alltagsproblemen, sowie bei schulischen Angele-

genheiten oder der Stärkung des Erziehungsstils der Eltern. Ziel der sozialpädagogischen 

Familienhilfe ist es, die Konfliktlösungs- und Bewältigungsmöglichkeiten der Familie so zu 

erweitern, dass auftretende Probleme wieder selbständig gemeistert werden können. Die 

Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII, als Schnittstelle zwischen Heimer-

ziehung und Fremdunterbringung bietet Kindern und Jugendlichen einen alternativen Le-

bensort auf Zeit, ohne dass sie aus den Familien herausgelöst werden. Das soziale Ler-

nen in der Gruppe, die Begleitung der schulischen Förderung und die Elternarbeit stehen 

hierbei im Vordergrund. Bei einer Vollzeitpflege welche in § 33 SGB VIII Anwendung fin-

det, werden Kinder/ Jugendliche auf Dauer oder befristet in einer anderen Familie unter-

gebracht. Kinder im Alter von 6 Jahren, die nicht bei ihren Eltern leben können, sollen 

regelmäßig in eine Pflegefamilie vermittelt werden. Allerdings kann ebenfalls eine Voll-

zeitpflege für ältere Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres er-

forderlich sein. Das Jugendamt orientiert sich bei der Auswahl einer geeigneten Pflegefa-

milie an den individuellen Bedürfnissen des Kindes oder Jugendlichen. Für Kinder oder 

Jugendliche die in ihrer Entwicklung besonders beeinträchtigt sind, werden Sonderpfleger 

ausgewählt. Die Pflegeeltern sind zur Zusammenarbeit mit dem zuständigen Jugendamt 

und zur Mitwirkung bei der Erstellung von Hilfeplänen verpflichtet. Sie besitzen die Be-

rechtigung, das Kind oder den Jugendlichen in Angelegenheiten des täglichen Lebens zu 

vertreten. Wenn ein Kind für längere Zeit in Familienpflege lebt, können der Pflegeperson 

durch das Gericht Angelegenheiten der elterlichen Sorge übertragen werden. Bei einer 

Heimerziehung oder sonstigen betreuten stationärer Wohnform nach § 34 SGB VIII sollen 

Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung gefördert werden, die außerhalb der eigenen 
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Familie und nicht in einer Pflegefamilie betreut werden können. Die Förderung umfasst 

eine Verbindung vom Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angebo-

ten.59 Die sozialpädagogische Einzelbetreuung welche in § 35 SGB VIII geregelt ist, wird 

Jugendlichen gewährt, die einen hohen Bedarf an Unterstützung zur sozialen Integration 

und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung haben. Eine solche Hilfe ist auf länge-

re Zeit angelegt und soll den individuellen Bedürfnisse des Jugendlichen gerecht werden. 

Die Bereitschaft dieser betroffenen jungen Menschen ist erforderlich damit sie sich auf 

eine entsprechende Beziehung einlassen können.60 

4.2 Eine Möglichkeit zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung 

Um eine KWG abzuwenden und damit den Schutz von Kinder/ Jugendlichen gewähren zu 

können, gibt es viele verschiedene Lösungs- und Handlungsansätze seitens des Jugend-

amtes. Eine Möglichkeit um eine KWG abzuwenden ist die Inobhutnahme nach § 42 SGB 

VIII. Diese kommt allerdings nur zustande, wenn das Leib und Leben eines Kindes ge-

fährdet ist. Daraus folgt, dass die Inobhutnahme eine Abwendung der KWG ist. Der 

Rechtsanspruch selbst für Kinder und Jugendliche ergibt sich direkt aus § 42 Abs.2 S. 1 

SGB VIII. Die Inobhutnahme ist eine vorläufige Aufnahme und Unterbringung von Kindern 

und Jugendlichen in Notsituationen. Sie ist eine sich direkt an die Kinder und Jugendli-

chen als Adressaten der Maßnahme richtende sogenannte Aufgabe des Jugendamtes 

und sie dient als Klärungshilfe in Krisensituationen, sowie dem unmittelbaren Kinder-

schutz. Ziel ist es, durch Schutz Hilfe zu gewähren. Eine akute Gefährdung des Kindes-

wohles ist immer Anlass für eine Inobhutnahme wodurch sie eine vorübergehende Eil- 

bzw. Notfallmaßnahme darstellt und zu den vorläufigen Schutzmaßnahmen für Minderjäh-

rige jeden Alters gehört. Im Gegensatz zu anderen Leistungen der Kinder- und Jugendhil-

fe, kann eine Inobhutnahme auch gegen den Willen der Personensorgeberechtigten 

durchgeführt werden. Dieses daraus resultierende Spannungsverhältnis zwischen Schutz 

der Minderjährigen aber auch gegen den Willen der Personensorgeberechtigten ist die 

besondere Schwierigkeit und Aufgabe des Jugendamtes. Die Inobhutnahme ist eine ho-

heitliche Tätigkeit, die aufgrund des staatlichen Wächteramtes zu erfüllen ist, immer zum 

Wohle des Kindes/ Jugendlichen. Die Entscheidung über eine Inobhutnahme ergeht als 

Verwaltungsakt (§ 31 SGB X) und ist als hoheitlicher Akt nicht übertragbar. Lediglich bei 

der Durchführung besteht die Möglichkeit, diese auf anerkannte Träger der freien Kinder- 

und Jugendhilfe zu übertragen. (§ 76 Abs. 1 SGB VIII). Eine dringende Gefährdung für 

das Wohl des Kindes oder eines jugendlichen ist Voraussetzung für die Inobhutnahme. 

Hierbei sind drei verschiedene Konstellationen denkbar, die im Gesetz im § 42 Abs.1 S.1 
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Nr.1 bis 3 SGB VIII ausdrücklich benannt werden. Nach der Nr. 1 kann es sich um einen 

sogenannten Selbstmelder handeln, das heißt, wenn das Kind oder der Jugendliche da-

rum bittet in Obhut genommen zu werden. Nr.2 ist der Fall, wenn dem Jugendamt durch 

eigene Wahrnehmung oder durch Dritte der Sachverhalt einer KWG bekannt wird. Nr.3 

findet seine Anwendung bei unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern/ Ju-

gendlichen. Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung be-

kannt so wird dies einzelfallbedingt festgestellt. Der Gefährdungsbegriff entspricht hierbei 

dem Maßstab, welcher ebenso im Rahmen des § 1666 BGB Anwendung findet. Eine 

dringende Gefahr i. S. d § 41 SGB VIII liegt dann vor, wenn der Eintritt eines erheblichen 

Schadens unmittelbar bevorsteht und daher für die Schutzmaßnahme kein Aufschub ge-

duldet werden kann. Die Aufgabe des Jugendamtes bei einer KWG besteht darin, die el-

terlichen Pflichten zu übernehmen, beratend und unterstützend dem Kind/ Jugendlichen 

zur Seite zu stehen sowie eine gemeinsame Perspektivklärung. Dem Kind/ Jugendlichen 

ist die Möglichkeit zu geben, eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, um den 

Bedürfnissen des Kindes/ Jugendlichen gerecht werden zu können. Ebenso hat unverzüg-

lich eine Benachrichtigung über die Inobhutnahme an die Personensorgeberechtigte zu 

erfolgen, sofern sie davon noch keine Kenntnis hatten. Eine Inobhutnahme als vorläufige 

Schutzmaßnahme, wie der Begriff „vorläufig“ bereits beschreibt, muss darauf abzielen, 

möglichst schnell beendet und in eine dauerhafte Lösung umgewandelt zu werden. Es 

sind neben der Unterbringung auch weitere perspektiven zum Wohle des Kindes/ Jugend-

lichen zu erarbeiten sowie die abschließende Klärung, damit der Anlass der Inobhutnah-

me beseitigt oder mit geeigneten Hilfsangeboten begegnet werden kann. Um dies zu er-

reichen sind keine generellen Zeitvorgaben möglich, da es sich um einen Prozess han-

delt, welcher sich individuell einzelfallbedingt gestaltet. Eine Inobhutnahme ist gem. § 42 

Abs. 4 S. 1 Nr. 1 SGB VIII beendet, wenn das Kind oder der Jugendliche wieder ihren 

Personensorgeberechtigten übergeben werden kann oder wenn eine Entscheidung über 

mögliche Gewährung von Hilfen nach dem Sozialgesetzbuch getroffen wurde § 42 Abs. 4 

S. 1 Nr. 2 SGB VIII.61 
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5 Warum muss erst was passieren damit gehandelt wird? 

Im Rahmen dieser Bachelor Arbeit und zur Beantwortung der Leitfrage hat sich der Autor 

dazu entschlossen Interviews durchzuführen. Die Interviews sollen darauf abzielen, an-

hand von wenigen Fragen einen Überblick über die verschiedenen Ansichten und Stand-

punkte der einzelnen Berufsgruppen zu bekommen. Der Autor ist der Auffassung, dass 

allein die rechtlichen Vorgaben und Bestimmung über einer KWG nicht ausreichen um 

diese Thematik zu behandeln und möchte dahingehend auch durch die einzelnen Inter-

views den Bezug zur Praxis herstellen. 

5.1 Interview 

Im Rahmen von Interviews soll vor allem die Leitfrage, wieso erst etwas passieren muss, 

bevor gehandelt wird bzw. gehandelt werden kann beantwortet werden. Genauso wie 

Fragen des Autors an die im Prozess beteiligten Mitarbeiterinnen / Fachkräften, hinsicht-

lich Handhabung eines Handlungsleitfadens, dem Umgang mit Ermessensspielraum bei 

der  Entscheidung, ob eine KWG vorliegt, ggf. welche Hilfe und Unterstützung notwendig 

ist, und zu finanziellen Gegebenheiten bei Genehmigung von Hilfen zur Erziehung. 

5.1.1 Interviewpartner 

Der Autor hat dazu unterschiedliche Berufsgruppen zur Befragung gewählt. Aufgrund der 

brisanten Thematik und des öffentlichen Interesses viel es schwer, entsprechend geeig-

nete Interviewpartner zu finden, die bereitwillig über die Prozesse Auskünfte erteilen. Bei 

den Befragten handelt es sich um eine Mitarbeiterin des ASD vom Jugendamt Leipzig, 

eine Sozialpädagogin in der ambulanten Familienhilfe, eine pädagogische Fachkraft zur 

Unterstützung im Unterricht am Förderzentrum / Schwerpunkt geistige Entwicklung sowie 

eine Mitarbeiterin des ASD des Landratsamtes Rudolstadt Saalfeld. In den nachfolgenden 

Abschnitten werden die einzelnen Aussagen zusammenfassend und anonymisiert darge-

stellt. 

Interview 1. : Mitarbeiterin Allgemeiner Sozialdienst (ASD) Jugendamt Stadt Leipzig 

Es ist wichtig, dass es einen Handlungsleitfaden gibt. Mit diesem Leitfaden werden die 

Basiskriterien abgeprüft. Zusätzlich sind ihrer Meinung nach viel Lebenserfahrung, Kom-

munikationsfähigkeit, Empathie, Kommunikationsgeschick, Verhandlungskompetenzen 

notwendig. Oft muss einfach situationsbedingt reagiert werden und in mancher Situation 

hilft dann kein Leitfaden an dem man sich orientieren kann. Die Art und Weise, wie die 

Prüfung erfolgt steht in keinen Leitfaden. Jeder wendet seine eigenen Methoden zur Prü-

fung der Kriterien an. Z. B. muss jeder Mitarbeiter eine Vertrauensbasis zu den Menschen 

herzustellen. Dabei bedient sich jeder Mitarbeiter anderer, teils unterschiedlicher Metho-
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den.  Nach der Prüfung wird ein Prüfbogen KWG ausgefüllt. Dieser dient zum einen zur 

eigenen Absicherung und zum anderen wird dieser Prüfbogen mit Kollegen besprochen. 

Die Entscheidung trifft der Mitarbeiter nicht alleine. Es ist zudem wichtig, dass es einen 

Ermessungsspielraum bei der Entscheidung über eine KWG werden teilweise unter-

schiedlich eingeschätzt. Die Mitarbeiter haben ihre eigenen Geschichten, eigene Vorstel-

lungen und Kriterien, die sie selbst mitbringen. Sie vermutet, dass es dienstjungen Kolle-

gen, die Entscheidung über eine KWG zu treffen schwerer fällt, als erfahrenen Kollegen 

mit längerer Berufserfahrung bzw. Kollegen mit eigenen Kindern beurteilen Situationen 

ggf. anders als Kollegen ohne Kinder. Diese subjektiven Unterschiedlichkeiten in der Ein-

schätzung sind bekannt und es wird daran gearbeitet. Sind Basiskriterien z.B. (Strom, 

Wasser, Heizung Lebensmittel, Wohnraum etc.) nicht erfüllt wird sofort reagiert. Sind die 

Basiskriterien erfüllt, werden die Sachverhalte mit den Familien besprochen. Das Umfeld 

z.B. Kita, Familie, Freunde, Ärzte, Polizei etc. wird dann zu einer von ihr bezeichneten 

multiprofessionellen Entscheidung einbezogen. Unter dem Gesichtspunkt, dass Hilfen zur 

Erziehung eine Pflichtaufgabe des Staates sind, erfolgt der Umgang mit den finanziellen 

Mitteln verantwortungsbewusst. Liegt eine akute KWG vor wird immer einer ambulante 

oder stationäre Hilfe stattgegeben. Aus Ihrer Sicht kann man erst handeln, wenn man 

Kenntnis von der Sache erlangt. Aus diesem Grund muss manchmal erst etwas passie-

ren, bevor gehandelt wird bzw. gehandelt werden kann.  

Interview 2. : Sozialpädagoge ambulante Familienhilfe Arbeiter Samariter Bund Saalfeld 

Sie arbeitet mit einem eigenen Handlungsleitfaden, der sich wie beim Jugendamt nach 

verschiedenen Merkmalen z. B. Hygiene, soziale und psychischen Kostanten richtet. Eine 

detailliertere Vorgehensweise bzw. Aufteilung bei der Entscheidung ist aus Ihrer Sicht 

nicht erforderlich. Der Ermessenspielraum macht es möglich, im Vorfeld die Umstände zu 

analysieren und ggf. einzugreifen. Sie unterstützt das Jugendamt mit Zuarbeiten und gibt 

entsprechende Empfehlungen ab. Sie findet es sehr wichtig, dass sie an dieser Stelle 

mitwirken kann, denn die Entscheidung wird letztendlich vom Jugendamt getroffen und 

die Mitarbeiter beim Jugendamt haben nicht diesen Kontakt zu den Familien wie die Sozi-

alpädagogen. Der finanzielle Aspekt bei den Entscheidungen spielt ihrer Meinung nach 

schon eine große Rolle. Negativ wurde erwähnt, dass Hilfen teilweise gar nicht bewilligt 

werden oder vorzeitig wieder eingestellt werden obwohl aus ihrer Sicht noch Hilfebedarf 

besteht. Ihre Erfahrungen zeigen, dass erst etwas passieren muss, bevor gehandelt wer-

den kann, weil das Umfeld der Familien oftmals kein Interesse daran hat ggf. Missstände 

anzuzeigen und die Jugendämter oftmals mit Akten und Dokumentationen überfordert 

sind, um die Fälle richtig und ausführlich zu prüfen. 
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Interview 3. : Mitarbeiterin im Allgemeinen Sozialdienst  (ASD)  des Landratsamtes Saal-

feld Rudolstadt 

Es wird mit einem, von der Leiterin des Jugendamtes erstellten Handlungsleitfaden gear-

beitet. Dieser wird positiv bewertet und gibt den Mitarbeitern einen Rahmen zum Pro-

zessablauf und effektiven Arbeitsweise. Eine detailliertere Vorgehensweise wird nicht be-

fürwortet. Als grenzwertig wird eingeschätzt, dass eine objektive Entscheidung über eine 

KWG anhand der Informationen der einzelnen Melder der KWG getroffen werden müs-

sen. Es ist teilweise schwierig zu selektieren, liegt hier tatsächlich eine KWG vor oder soll 

der Familie, der Person ggf. ein Schaden zugeführt werden. Die Möglichkeit des Ermes-

sungsspielraumes bei der Entscheidungsfindung wird als sehr positiv eingeschätzt. Eine 

individuellere Betrachtung des Sachverhaltes kann erfolgen. Der finanzielle Aspekt, ist bei 

der Gewährung der Hilfen stets zu berücksichtigen. Teilweise sind gewährte zusätzliche 

Hilfen, gegenüber höheren Instanzen zu rechtfertigen. Es ist schwierig Informationen über 

KWG von außen zu bekommen. Der fehlende Zeitfaktor für Gespräche in der Schule oder 

KIGA zu dieser Thematik spielt dabei eine große Rolle. Die Familien sprechen nicht über 

Geschehnisse in der Familie. Aus diesem Grund muss erst etwas passieren, bevor das 

Jugendamt informiert wird. 

Interview 4. : pädagogische Fachkraft zur Unterstützung im Unterricht am Förderzentrum / 

Schwerpunkt geistige Entwicklung Leipzig 

Im Rahmen ihrer Tätigkeit gibt es einen Handlungsleitfaden. Dieser wurde auch zur 

Kenntnis genommen. Der Handlungsleitfaden wurde als zu umfangreich und kompliziert 

eingeschätzt. Ihrer Meinung nach, kann man nicht nach dem Handlungsleitfaden arbeiten, 

weil die Entscheidungen nach dem Bauchgefühl und situationsbedingt getroffen werden. 

Eine detailliertere Vorgehensweise bzw. Aufteilung bei der Entscheidung wäre zwar wün-

schenswert aber Entscheidungen nach einem Handlungsleitfaden bzw. Anhaltspunkten zu 

treffen, ist in der Realität schwer umsetzbar. Jeder Fall und jede Situation ist individuell zu 

betrachten. Aus diesem Grund ist ein Ermessungsspielraum zur Entscheidung sehr vor-

teilhaft und wird auch fallbezogen angewendet. Auffälligkeiten werden dem Jugendamt 

oder dem ambulanten Sozialdienst, als nächst höhere Institution, gemeldet. Wünschens-

wert wäre eine bessere Zusammenarbeit mit dem Jugendamt oder dem ambulanten So-

zialdienst, da sie näher an den Familien sind, das  familiäre Gefüge kennen und mehr 

Kontakt mit den Familien und Kindern haben. Diese Einblicke haben die Entscheider der 

Ämter nicht. Hilfen zur Erziehung kommen nicht immer den Familien zugute, bei denen 

Hilfe notwendig ist. Warum erst etwas passieren muss, damit gehandelt werden kann, ist 

aus ihrer Sicht ein Resultat aus der Veränderung unserer Gesellschaft. Es wird nur auf 
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sich selbst geschaut. Der Blick auf das Umfeld, was rund herum passiert fehlt. Sodass 

erst etwas passieren muss, bevor gehandelt werden kann. 

5.1.2 Auswertung 

Die Interviews waren sehr interessant. Es gibt einige Parallelen in den Aussagen aber 

auch kritische Äußerungen. In allen Bereichen gibt es einen Handlungsleitfaden zur Prü-

fung der KWG. Die Anwendung erfolgt unterschiedlich. In einem Fall beschränkt sich die 

Anwendung lediglich auf die Kenntnisnahme in allen anderen Fällen wird der Handlungs-

leitfaden überwiegend zur Prüfung der Basisfaktoren einbezogen. Die Kernaussage aller 

vier geführten Interviews ist, dass der Ermessensspielraum in der Entscheidungsfindung 

einen wichtigen, wenn nicht sogar den wichtigsten Aspekt einnimmt. Die Betrachtung je-

den einzelnen Falles der KWG muss bzw. sollte individuell und nicht ausschließlich nach 

standardisierten Vorgaben erfolgen. Die Sozialpädagogen sind dabei das Bindeglied zwi-

schen Jugendamt und den Familien. Ihre fachgerechte Betrachtung der Sachverhalte ist 

verbunden mit viel Empathie, Flexibilität und Einfühlungsvermögen. Sie haben den Blick, 

was in den Familien geschieht und können einschätzen, welche Hilfen notwendig sind. 

Von großem Vorteil ist, eine langjährige Berufserfahrung, die für die Fallbearbeitung einen 

wichtigen Stellenwert hat und in der Entscheidungsfindung unterstützend wirken kann. Die 

Mitarbeiter vom Jugendamt, als Entscheider, kennen die Familien nur von Momentauf-

nahmen und den Dokumentationen. Sie sind auf die umfänglichen und aussagekräftigen 

Informationen von außen angewiesen. Sie müssen die Fälle selektieren und entscheiden, 

ob und für welchen Zeitpunkt welche Hilfe notwendig ist bzw. ob eine KWG vorliegt oder 

es sich nur um einen Verdacht auf KWG handelt. Diesbezüglich würde sich die Inter-

viewpartnerin vom Förderzentrum eine bessere Zusammenarbeit mit dem ASD und dem 

Jugendamt wünschen. Teilweise kritische Äußerungen gab es zum Thema Finanzierung. 

Die Hilfen zur Erziehung sowie Maßnahmen bei Vorliegen einer KWG werden unter Be-

rücksichtigung des finanziellen Rahmens, mit Augenmaß vom Jugendamt getroffen. Liegt 

aber eine akute KWG vor, wird sofort gehandelt und es werden entsprechende Maßnah-

men zum Wohle des Kindes ergriffen. Alle vier Interviewpartnerinnen vertreten die gleiche 

Meinung bei der Frage, wieso erst etwas passieren muss, bevor gehandelt wird bzw. ge-

handelt werden kann. Die Veränderungen sowie der Wandel der Gesellschaft bringt eine 

Anonymität im gesellschaftlichen Leben mit sich. Missstände im Umfeld werden bzw. wol-

len nicht mehr wahrgenommen werden, teilweise auch zum Selbstschutz. Gleichgültigkeit 

und Desinteresse bestimmen das Zusammenleben und den Alltag. Angesprochen wurde 

neben dem fehlenden Zeitfaktor für Gespräche in den Schulen und Kitas mit den Familien 

und Kindern auch die Überforderung der Jugendämter mit Akten und Dokumentationen, 

die eine ausführliche Prüfung der Fälle im Vorfeld nicht zulassen. Erst das Erlangen von 
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Kenntnis über eine mögliche KWG, einen Verdacht einer KWG, ist Voraussetzung für eine 

entsprechende Handlung zum Wohle des Kindes.  

6 Fazit und Perspektiven 

Die Frage: Wieso muss erst was passieren, damit gehandelt wird? Ist eine Frage, die sich 

nicht so einfach beantworten lässt, wie man es zunächst erwartet oder vermutet. Während 

der Bearbeitung dieses Themas ist dem Autor erstmal bewusst geworden, wie tiefgreifend 

und umfänglich das Thema Kindeswohl und KWG ist.  

Im Rahmen der Prüfung und letztendlich bei der Entscheidung darüber, ob eine KWG 

vorliegt oder nicht, ob das Kind aus der Familie herausgenommen werden soll oder nicht, 

bewegt man sich relativ schnell auf einem schmalen Grat. Was bedeutet Kindeswohl? 

Wann ist ein Kind in seinem Wohl gefährdet? Woran erkennt man eine KWG? Wie bereits 

erwähnt sind die Begriffe Kindeswohl und KWG gesetzlich nicht definiert. Dies macht eine 

Abgrenzung von Kindeswohl und einer KWG sehr schwierig. Eine nur objektive Beurtei-

lung ist aus Sicht des Autors nicht ausreichend. Die Individualität der Familie und des 

Kindes und deren Umstände müssen in jedem Fall berücksichtigt werden. Die Frage, die 

sich in diesem Zusammenhang und bei der Beantwortung der Leitfrage: „Warum muss 

erst etwas passieren damit gehandelt wird?“ aufgestellt hat ist: Wie erlangt ein potentieller 

Helfer bzw. das Jugendamt Kenntnis über eine mögliche KWG? In den meisten Fällen 

gibt es keine äußerlichen Hinweise wie z.B. körperliche Spuren von Gewalt. Um eine 

KWG festzustellen, bedarf es eindeutiger Beweise, die entsprechende Verdachtsmomen-

te auslösen. Gibt es diese Informationen, Meldungen und Hinweise nicht, kann auch eine 

drohende KWG nicht verhindert werden. Werden entsprechende Hinweise geliefert ist 

dann zu prüfen, ob es nur ein Verdacht auf KWG oder ob bereits eine KWG vorliegt. Dies 

bedeutet, wenn man eine KWG bemerkt, liegt diese dann schon vor und konnte nicht ver-

hindert werden. Dies ist aus Sicht des Autors auch der Grund, wieso erst etwas passieren 

muss, damit gehandelt werden kann. Nur Verdächtigungen oder Vermutungen über ggf. 

zukünftiges Geschehen sind nicht ausreichend. Der gesellschaftliche Wandel, die Medi-

enwelt und der technische Fortschritt sind Einflussfaktoren, sodass eine gesellschaftliche 

Anonymität in den Vordergrund geraten ist. D.h. der Blick für das soziale Umfeld, für Ge-

schehnisse in der Gesellschaft ist größtenteils verloren gegangen. Die Achtsamkeit auf 

die Mitmenschen ist einer Gleichgültigkeit gewichen. Jeder ist mehr mit sich selbst be-

schäftigt. Hinzu kommt, dass selbst bei Anzeichen von Missständen einfach weggeschaut 

anstatt gehandelt wird. Sei es aus Gleichgültigkeit oder aus Unsicherheit. Im Gegenzug 

geht ein großer Aufschrei durch die Medienwelt, wenn ein Fall von KWG bekannt wird. 

Wieso dieser nicht hätte verhindert werden können. Während der Recherchen zu dieser 
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Arbeit ist der Autor zum Schluss gekommen, dass es unmöglich ist für jede Familie und 

jedes Kind vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, um eine KWG direkt zu verhindern. Es 

kann nicht jede Familie und jedes Kind „überwacht werden“ um in jeden Fall eine Gefähr-

dung des Kindeswohles ausschließen zu können. Dies ist unvereinbar mit den Grundrech-

ten von Eltern und Kindern in Bezug auf das Zusammenleben in der Familie. Daher ist es 

aus der Sicht des Autors wichtig, einerseits durch Aufklärung aller Beteiligten, insbeson-

dere der Eltern und Erziehungsberechtigten,  eine KWG abzuwenden und Maßnahmen zu 

entwickeln, um eine KWG so früh wie möglich zu erkennen. Wie kann dies umgesetzt 

werden? Der Autor ist der Ansicht, dass dies eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Jeder 

sollte sein Bewusstsein schärfen und mögliche Missstände hinterfragen bzw. anzeigen 

und nicht wegschauen. Ein weiterer wichtiger Faktor, ist die Zusammenarbeit der Eltern 

mit den Fachkräften. Wie schon in der Arbeit erwähnt bilden die Sozialpädagogen das 

Bindeglied zwischen den Familien und dem zuständigen Jugendamt. Hier sollte der Arbeit 

der Sozialpädagogen mehr Gewichtung zu teil werden. Soziale Kompetenzen müssen 

kontinuierlich weiterentwickelt werden, um die Bindung zu den betroffenen Familien her-

zustellen und zu festigen. Bei der Auswertung der Interviews ist den Autor aufgefallen, 

dass dieser Aspekt sehr viel Auswirkungen auf die Kooperationsbereitschaft und die damit 

verbunden Hilfeplanung für die einzelnen Familien mit den Fachkräften und Sozialpäda-

gogen haben kann. Besonders die Gespräche mit den Eltern bei einem Verdacht auf eine 

KWG stellt eine große Herausforderung für einen jeden einzelnen Helfer dar, da jede Fa-

milie und Familiensituation individuelle Merkmale und Ressourcen für das Wohl des Kin-

des vorhalten kann. Die Kooperationsbereitschaft ist ein Punkt, welcher sehr viel Spiel-

raum lässt und keine Grenzen findet. Es reicht nach der Ansicht des Autors nicht aus, nur 

die sachliche Ebene zu betrachten, d. h. den Eltern zu vermitteln, wie es um das Wohl 

des Kindes steht und welche Handlungsmaßnahmen vorgesehen sind. Weitere notwendi-

ge Faktoren sind Empathie und Verständnis, um eine ausgewogene zwischenmenschli-

che Basis zu schaffen. Die Bildung einer Vertrauensbasis zu den Eltern ist ein wichtiger 

Aspekt. Für eine effektive und erfolgreiche Unterstützung zu gewährleisten, dürfen die 

Eltern und die Familien nicht überfordert werden. Es muss ihnen die Notwendigkeit einer 

Hilfestellung sensibel vermittelt werden, um eine Bereitschaft zur Mitwirkung zu erzielen. 

Im besten Fall erkennen die Eltern und Familien nach Gesprächen selbst, dass die ange-

botenen Hilfen zum Wohl des Kindes unerlässlich sind und diese somit letztendlich auch 

die gesamte Familiensituation verbessern können. Werden die Hilfen nicht angenommen 

bzw. komplett verweigert, müssten ggf. Maßnahmen angeordnet werden. Das Kind würde 

zusätzlich belastet werden. Aus diesen Gründen vertritt der Autor die Ansicht, dass Kin-

derschutzarbeit eine qualifizierte, professionelle Gesprächsführung erfordert. Eine konti-

nuierliche Fortbildung der Fachkräfte ist unabdingbar. Eine ergebnisorientierte Ge-
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sprächsführung ist ein maßgeblicher und wichtiger Baustein bei der Arbeit zum Schutz 

von Kindern. Jedes Gespräch muss im Vorfeld geplant werden und sollte eine Struktur 

und einen Rahmen zur Gesprächsführung aufweisen. Es ist die Aufgabe und liegt in der 

Verantwortung des gesprächsführenden Sozialpädagogen einen solchen Rahmen zu 

schaffen und diesen für die Familie transparent und nachvollziehbar zu gestalten.  

Wie bereits in Punkt drei dieser Arbeit beschrieben, spielt bei der Entscheidung über das 

Vorliegen einer KWG die Beurteilung und Einschätzung eine wichtige Rolle. Wird die Ent-

scheidung getroffen das eine KWG vorliegt und das das Kind aus der Familie genommen 

wird, geschieht dies nur anhand von stichhaltigen und handfesten Beweisen. Diese Ent-

scheidung wird anschließend mit einer ausführlichen Begründung versehen. An dieser 

Stelle ist der Autor der Meinung, dass hier eine langjährige Berufs- und Lebenserfahrung 

sehr vom Vorteil ist. Die Kompetenz eine KWG erkennen und einschätzen zu können, 

muss erst erlangt werden. Wichtige theoretische Merkmale, wie gesetzliche Grundlagen 

und Rahmenbedingungen können an Bildungseinrichtungen vermittelt werden. Diese 

werden erst durch die Praxiserfahrung komplettiert und ergänzt. Besonders jungen Gene-

rationen nach der Erstausbildung (Studenten, ausgebildete Sozialpädagogen, usw.) kön-

nen keine oder nur eine geringe Praxiserfahrung aufweisen. Ihnen fehlt es an dieser Le-

bens- und Berufserfahrung. Aus diesen Gründen erscheint es für den Autor als unvorteil-

haft, diesen Personenkreis als Entscheider beim Jugendamt einzusetzen.  Bzw. sollte 

man aus Sicht des Autors über ein Tandem Team aus dienstjungen und diensterfahren 

Mitarbeitern nachdenken. Die dienstjungen Mitarbeiter können aus den Erfahrungen der 

dienstälteren Mitarbeiter profitieren und die dienstälteren Mitarbeiter in der Entschei-

dungsfindung der KWG unterstützen. Wie bereits angesprochen, liegt die Entscheidungs-

hoheit über eine KWG Entscheidung bei Mitarbeitern bzw. Fachkräften, die die Umstände 

in und die Familien selbst, teilwiese nur aus Dokumentationen in den vorliegenden Fallak-

ten kennen. Dies wurde in den Interviews ebenfalls nochmals bestätigt. Dieser Umstand 

bzw. diese Vorgehensweise ist dem Autor selbst aus der Praxis im Rahmen der Einglie-

derungshilfe bekannt. Die allgemeinen Arbeitsabläufe im Bereich der Eingliederungshilfe 

und in Kinder- und Jugendhilfe unterscheiden sich nicht. Sozialpädagogen gehen in die 

Familien, unternehmen Hausbesuche und führen mit den Familien Zielvereinbarungsge-

spräche. Im Anschluss werden Gesprächsprotokolle und Dokumentationen zu den Ver-

einbarungen, Zielen und welche Hilfe notwendig sind, angefertigt. Die Entscheidung über 

das betroffene Kind liegt letztendlich jedoch bei dem Sachbearbeiter. Dieser selektiert die 

Informationen anhand der Dokumentationen und Protokolle der Sozialpädagogen, holt 

sich weiterführende Meinungen ein und entscheidet anschließend über die Gewährung 

von Hilfen. Hier wird verdeutlicht, dass die Sozialpädagogen aufgrund ihrer Kenntnisse 

über die Familie und deren Umfeld, die Situation allumfänglicher einschätzen können, ob 
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eine KWG vorliegt oder ob Hilfen zur Erziehung die KWG abwenden können. Dies ist ein 

weiterer Faktor, der die Meinung des Autors bestätigt, dass den Sozialpädagogen viel-

mehr Entscheidungshoheit eingeräumt werden sollte. Sie an den maßgeblichen Prozess, 

der Entscheidung über die KWG, zu beteiligen. Dies könnte über ein Einschätzungsformu-

lar direkt für die Sozialpädagogen realisiert werden. Die Sozialpädagogen könnten ihre 

Beobachtungen erfassen und notwendige Hilfen aufzeigen. Die Umsetzung erfolgt dann 

durch den Sachbearbeiter ohne nochmalige Prüfung. Aus Sicht des Autors wäre auch 

eine Änderung des Blickwinkels der Sachbearbeitung möglich. Der Sachbearbeitung soll-

te die Möglichkeit gegeben werden, sich in schwierigen unklaren Fällen, selbst ein indivi-

duelles Bild vor Ort von den Familien zu machen. Der Zeitfaktor im Rahmen der Entschei-

dung über eine KWG sollte hier keine Rolle spielen. Eine entsprechende Personalplanung 

muss je nach Ressourcen erfolgen. Wichtig hierbei ist, dass die Sachbearbeitung mit den 

Sozialpädagogen im ständigen Kontakt stehen und ein regelmäßiger Austausch erfolgt. 

Desweitern hat die Recherche zu dieser Arbeit und die Auswertung der Interviews erge-

ben, dass die Entscheidung zur KWG auch von subjektiven Faktoren abhängig ist. Auf-

grund der nicht einheitlichen Definition der Begriffe Kindeswohl und KWG setzt jeder Pro-

zessbeteiligte die Gewichtung von Merkmalen zum Kindeswohl individuell und unter-

schiedlich. Die Einschätzung über KWG und über ggf. notwendige Hilfen kann von den 

Beteiligten unterschiedlich erfolgen. Schwerpunkte werden aufgrund der unterschiedli-

chen Erfahrungen anders gesetzt. Es kann unter Umständen zu Fehleinschätzungen 

kommen. Um dies zu verhindern und letztendlich die bestmögliche Unterstützung für die 

Familie und das Kind zu finden, hat sich nach Auswertung der Interviews auch eine Fall-

besprechung im gesamten Team bewährt. Hier könnten ebenfalls die dienstjungen Mitar-

beiter von den Erfahrungen der dienstälteren Mitarbeiter profitieren. Fehleinschätzungen 

könnten somit vermieden werden. Die Quantität der Fallbearbeitung könnte erhöht wer-

den, Hilfen zur Erziehung bzw. Maßnahmen zur Vermeidung und Abwendung einer KWG 

schneller gewährt bzw. eingeleitet werden. Hierbei ist der finanzielle Aspekt die Finanzie-

rung der notwendigen Hilfen und Maßnahmen zu beachten. Sicher ist die Gewährung von 

Hilfen zur Erziehung mit Augenmaß vorzunehmen, der Umgang mit Geldern muss ver-

antwortungsbewusst erfolgen, jedoch sollte in Hinblick darauf, dass die Hilfen zur Erzie-

hung eine Pflichtaufgabe des Staates sind, auch jegliche Hilfe, die notwendig ist gewähr-

leistet werden. Es geht um das Wohl eines Kindes. Gleiches gilt für den Personaleinsatz 

zur Bewältigung der Fallakten. Es dürfen bei der Bearbeitung der angezeigten Fälle keine 

Arbeitsvorräte entstehen. Diese müssten im Rahmen eines Engpassmanagement sofort 

der Bearbeitung zugeführt werden um Schlimmeres zu verhindern. 
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Grundsätzlich möchte der Autor an alle Personenkreise appellieren, nicht wegzuschauen. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Ereignisse in der Familie oder in unserem sozi-

alen Umfeld handelt. Jede Vermutung einer KWG, wenn einem Kind oder Jugendlichen 

Schaden zugefügt wurde oder wird, muss angezeigt werden. Hinweise sollten ernst ge-

nommen werden um weitere Gefährdungen zu verhindern. Es ist nicht auszuschließen, 

dass Meldungen erfolgen, die aus Bosheit oder Missgunst mit dem Ziel jemanden einen 

Leumund-Schaden zuzufügen. Hierbei handelt es sich meist um Einzelfälle, die meist im 

Vorfeld als unbegründet ausgewertet werden können. Lieber eine Anzeige bzw. Meldung 

zu viel bzw. mehr, als eine zu wenig.  

Des Weiteren findet der Autor es erwähnenswert, dass ihm während der Ausarbeitung 

und Recherche zu dieser Arbeit bewusst wurde, dass die vermittelten Kennnisse während 

seines Studiums überwiegend theoretisch geprägt sind. Wie schon erwähnt ist es wichtig, 

die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Vorgaben zu kennen. Diese bilden auch die 

Grundlage für die Praxis. Jedoch fehlt aus Sicht des Autors die sozialpädagogische Kom-

ponente. Aus diesem Grund ist der Autor der Meinung, dass im Rahmen des Studienauf-

baus, die Theorie um sozialpädagogische Stunden ergänzt werden sollte. 

Im Ergebnis zu dieser Arbeit konnte der Autor zusammenfassend feststellen, dass auf-

grund der fehlenden Kenntnis einer KWG, der fehlenden Mitwirkung der einzelnen Fami-

lien, einer Fehleinschätzung der vorliegenden Fallakten aufgrund einer fehlenden Kompe-

tenz bei den mit der Prüfung beauftragten Personenkreise sowie der nicht bedarfsgerech-

te Einsatz der vorhandenen finanziellen Mittel und Engpässen in der Personalplanung, 

erst etwas passieren muss, damit gehandelt werden kann. Wünschenswert wäre die Um-

setzung der, in dieser Arbeit aufgeführten Perspektiven zum Wohle der Kinder und Ju-

gendlichen.  
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Anhang 1 Interview 1 

Interview 1 – Jugendamt Stadt Leipzig 

Frau S.: „Guten Tag Frau Albani heute möchte ich Sie zu der Thematik Probleme bei der 

Beurteilung einer Kindeswohlgefährdung befragen. Ich schreibe derzeit mein Bachelorarbeit 

über dieses Thema und möchte von verschiedenen Berufsrichtungen bzw. Berufseinrichtun-

gen die persönlichen Meinungen dazu erfahren und würde ihnen diesbezüglich ein paar Fra-

gen stellen. Sind Sie damit einverstanden? „ 

Frau A.: „Ja damit bin ich einverstanden.“ 

Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich einmal ganz kurz vorstellen und in welchen Bereich sie 

gerade tätig sind und was Ihre Aufgaben sind.  

Antwort:“ Ich bin Sabrina Albani und ich arbeite schon 13 Jahre hier beim ASD. Ich habe erst 

mit 40 Jahren Sozialpädagogik studiert war mit 45 fertig, habe selber 4 Kinder großgezogen 

und habe 2 andere Berufe im Vorfeld ausgeübt. Jetzt bin ich im Eingangsmanagement beim 

Allgemeinen Sozialdienst Jugendamt Leipzig. Bei uns gibt es das Eingangsmanagement und 

Fallmanagement. Das Eingangsmanagement prüft alles was an KWG Meldungen rein 

kommt und das, wenn sich daraus eine Hilfe ergibt , wo wir sagen, wir können das in Dienst-

leistungen mit 3-4 Kontakten nicht mehr klären, dann wird eine Hilfe eingesetzt. Es wird alles 

vorbereitet und wenn die Hilfe dann installiert wird, also das ist ganz unterschiedlich, dann 

geht das ins Fallmanagement und eine Übergabe zum Fallmanager erfolgt. Wir sind hier in 

unseren Sozialbezirk sind wir 3 Eingangsmanager und 6 Fallmanager. Es gibt insgesamt 9 

Sozialbezirke in Leipzig und noch einen extra UMA Fachbereich für die Flüchtlinge.“  

Frage 1: Arbeiten Sie mit einem Handlungsleitfaden? 

Antwort: „Wir haben natürlich einen Handlungsleitfaden, den gibt es, aber es ist auch sehr 

viel Lebenserfahrung und Kommunikationsfähigkeit gefragt. Wie komme ich in eine Woh-

nung, in die mich der Mensch nicht rein lassen möchte. Ich muss es aber abprüfen, wenn es 

eine Meldung gibt und da nützt Ihnen keinen Leitfaden mehr. Da müssen Sie einfach reagie-

ren und müssen dann versuchen eine Beziehung aufzubauen auch notfalls durch die Tür 

durch, weil man versucht mit der Mutti etc. auf der anderen Seite zu sprechen. Bitte lassen 

Sie mich rein, erstmal eine Beziehung aufbauen und da ist sehr viel Kommunikationsge-

schick, menschliches Geschick und Empathie gefragt. Aber trotzdem versucht man in dieser 

Arbeit immer Wertschätzung den Menschen rüber zu bringen und solche Sachen. Da ist 

ganz viel Wichtiges als Grundausrüstung in diesen Beruf mitzubringen. Dann können wir 

sagen, okay und jetzt müssen wir gucken wie geht’s dem Kind, was ist das Problem und wie 
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können wir dem vielleicht Abhilfe schaffen. Das ist ganz unterschiedlich, aber so einen Leit-

faden an sich gibt es. Wir haben auch einen Prüfbogen Kindeswohlgefährdung, den wir nach 

der Prüfung auch ausfüllen müssen um uns abzusichern. Diesen besprechen wir dann auch 

immer mit anderen Kollegen, also wir entscheiden dies nie alleine.“ 

Frau S.: „Wie schätzen Sie den Handlungsleitfaden selbst ein also finden Sie ihn gut oder 

schlecht. Sie haben ja auch gerade gesagt, dass es sehr viel Spielraum gibt?  

Frau A:  „Doch, also man hält sich schon dran. Nur wie kommt man an die Leute? Für die 

Prüfung,  ist schon wichtig, dass man so einen Leitfaden hat, man sagt okay Das und Das 

prüfe ich ab,  also Basiskriterien. In dem Falle z.B., haben die Menschen Wohnraum, ist 

Strom da, ist genügend Essen im Kühlschrank, sind die Verhältnisse wo das Kind lebt hygie-

nisch sind Sachen, die wir ganz automatisch abprüfen.“  

Frage 2: Die Entscheidungen über das Vorliegen einer KWG bietet ja dahingehend viel Er-

messensspielraum, wie ich mich schon belesen habe und würden Sie sich dahingehend sel-

ber noch eine detailliertere  Vorgehensweise bzw. Aufteilung wünschen wenn das möglich 

wäre, also die einzelnen Handlungsschritte und Kriterien , würden Sie sich das wünschen 

oder befürworten?  

Antwort: „Also ich brauche dafür jetzt kein auswendig gelerntes Papier, sondern ich bin ja ein 

Mensch und ich muss in den Situationen mit den Menschen reagieren und muss die Basis-

kriterien, die zu prüfen sind, die muss ich abprüfen. Dies bespreche ich mit den Menschen 

und den Familien in die ich rein komme. Ich muss einfach reagieren. Ich guck nach. Da 

brauch ich keinen schriftlich auswendig gelernten Leitfaden, wie ich dies und das jetzt ma-

chen muss. Dies geht gar nicht. Man muss einfach flexibel sein und wie gesagt sehr viele 

Verhandlungskompetenzen haben. Kommunikationskompetenzen und Empathie sind auch 

sehr wichtig. Eine Beziehung aufzubauen, mit dem, der vielleicht auch die Hilfe braucht. Ja 

und wenn man das Vertrauen gewonnen hat, dann kann man ganz normal mit dem Men-

schen reden. Also das allererste ist Rapport herstellen. Also wenn ich zu den Menschen in 

die Wohnung komme, dann ist die Beziehung herstellen das aller Wichtigste. Sie müssen 

merken, ich will denen nichts Böses, sondern ich will denen helfen. Ja ich will, wenn es Prob-

leme und Notstände gibt, gern unterstützten und nicht als erstes denen das Kind wegneh-

men. Und da muss erstmal Vertrauen da sein und die Vertrauensbasis zu schaffen, können 

sie in keinen Leitfaden finden. Da steht zwar drauf, Vertrauen schaffen, aber wie sie dies 

machen ist ihnen ganz allein überlassen. Und da ist es wichtig, wenn ich die Menschen ken-

nen lerne Positives zu sagen, „ja wunderschöne Augenbrauen haben sie, toll“. Ja irgendet-

was Gutes finde ich an jeden Menschen und an jeder Wohnung auch wenn es noch so 

schwierig ist. Und da muss ich gucken, wie kann ich die Menschen aufschließen, wir sagen 



 

 LIV 

Rapport herstellen. Wenn der Mensch also das Gegenüber, dreimal ja gesagt hat, „ja, dass 

was sie jetzt sagen stimmt“, er hat genickt, hat zugestimmt, dann ist eine erste Basis ge-

schaffen, wo die Leute erstmals beginnen zu zuhören. Und dann kann man das andere und 

vielleicht das problematischere auch ansprechen. Aber das muss erstmal passieren. Wenn 

ich da reinstolpern würde in die Wohnung, und belle wie ein Hund und sage hier ist alles 

schiefgelaufen, ja dann stoß ich die Menschen vor den Kopf und dann geht das einfach 

nicht. Und das ist die Basis, die Vertrauensbasis ist das Wichtigste.“ 

Frage 3: Wie stehen Sie selber dazu, dass die Abwendung einer KWG eine Ermessensent-

scheidung ist? 

Antwort: „Das Problem haben wir hier in Leipzig auch. Das die KWG auch unterschiedlich 

eingeschätzt wird. Jeder Mitarbeiter hat natürlich seine eigene Geschichte und seine eigenen 

Kriterien und eigene Vorstellungen, die er mitbringt. Es gibt Basiskriterien und es kommt da-

rauf an  z.B. ob jemand, der sehr, sehr ordentlich ist zu Hause wirklich in der Lage ist, dieses 

Chaos in der Wohnung eines anderen auszuhalten, zu tolerieren und sagen, dass wir  Abhil-

fe schaffen, damit eine Basis, das Grundlagen geschaffen werden, dass es halbwegs so ist, 

das ein Kind normal groß werden kann. Das sind manchmal wirklich Welten dazwischen und 

ich denk hier ist ein großer Erfahrungsschatz notwendig. Ich kann mir immer ganz schwer  

vorstellen wie jemand, der selber keine Kinder hat, und dies ist zwar sehr gewagt zu sagen, 

natürlich kann man dies fachlich auch lernen,  also der, der  keine Kinder hat weiß nicht, 

wieviel  Kraft dies alles kostet. Wenn er zu Hause einen sehr ordentlichen Haushalt hat und 

wenn dieser auch noch Sozialarbeit studiert hat und dann mit 24 Jahren diese Arbeit macht, 

und so etwas einschätzen muss, muss ich sagen und ich glaube denen fällt die Einschät-

zung schwerer als mir mit 45 Jahren, die vier Kinder großgezogen hat, ich wage es jetzt mal 

zu behaupten, einfach eine ganze Portion Lebenserfahrung in die Arbeit mitgebracht habe, 

wie ich dies einschätze und wie ich auch mit Menschen arbeite. Ich denke diese Unter-

schiedlichkeit in der Einschätzung, die kann man nicht wegmachen, da kann man dran arbei-

ten und da muss man auch dran arbeiten. Und es gehe auch in unseren Bereich hauptsäch-

lich sehr um Haltung, wie gehe ich auf Menschen zu, auf Augenhöhe mich zu begeben, ein 

Vertrauensverhältnis aufzubauen, eine gute Arbeitsbeziehung zu schaffen. Das ist das A und 

O. Und ich glaube, wenn man da gut darin ist, kann man das andere auch aushalten.“  

Frage 4: Wie schätzen Sie die Thematik ein, dass Sie schlussendlich die Entscheidungen 

treffen müssen obwohl Sie selbst womöglich nur begrenzten Kontakt zu den einzelnen Fami-

lien bzw. Klienten haben? 

Antwort: „Das ist ja unsere Aufgabe, Familienarbeit und Netzwerkarbeit zu machen. Wenn 

natürlich Basiskriterien nicht erfüllt sind bei den Familien, wenn man sagt sie haben weder 
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Wasser noch Strom, keine Heizung im Winter bei minus 20 Grad ist diese kaputt und es ist 

kein Essen da und sie haben auch kein Geld etwas zu kaufen, dann müssen wir handeln. 

Aber alles andere darüber würde ich immer versuchen zu besprechen. Ich ruf die Kita an, ich 

frage was haben sie für Probleme wie sehen sie das. Eine KWG Prüfung bedeutet nicht nur 

ein Blick, Kühlschrank leer. Erstmal ist die Kooperationsbereitschaft der Eltern ganz wichtig. 

Sind diese bereit mit zu arbeiten, sehen sie das Problem ein, haben sie begriffen um was es 

geht, wollen sie was Besseres oder können sie das gar nicht. Möchten Sie was besser ma-

chen, sind sie bereit etwas zu verändern und solche Sachen. Da würde ich niemals sagen, 

nur ein Blick auf die Familie und dann Kind raus. Nein, es wird immer mit den Menschen zu-

sammen gearbeitet mit den Familien, die Großeltern werden befragt hinzugeholt. Es wird 

gefragt, haben sie Freunde, die ihnen helfen können in dieser schwierigen Situation. Also 

wenn ein Chaos in einer Wohnung ist, es ist Dreck in der Wohnung u.a. dann ist das Kind 

schon wochenlang in diesem Chaos. Und da wäre es furchtbar, wenn wir dann das Kind raus 

nehmen und fremd unterbringen. Dieses Trauma ist für ein Kind viel schlimmer als diese 

Chaos. Wenn ich aber sage, Frau Meier in zwei Tagen haben sie Helfer, haben sie Freunde 

können die ihnen helfen? Dies ist mir schon so oft passiert, die Familie sagt, bitte kommen 

sie am Freitag wieder da ist alles in Ordnung. Ich bin Freitag wiedergekommen und sie ha-

ben es geschafft, die Bude aufzuräumen. Und dann sage ich okay und jetzt gucken wir, wo-

ran hat es gelegen, dass sie in so eine Verwahrlosung gekommen sind. Dann würde ich das 

niemals ad hoc entscheiden, sondern immer mit vielen Beteiligten. Also immer wieder alle 

befragen, Kita, Familie, Freunde, Nachbarn, Polizei, Kinderarzt. Am Ende ist es eine multi-

professionelle Entscheidung.“  

Frage 5: Dann habe ich eine Frage bezüglich der Finanzierung, da ich mir diese bereits 

schon beim Schreiben gestellt habe. Was denken Sie persönlich inwieweit fließt der Gedan-

ke der finanziellen Gegebenheiten bei der Genehmigung von Hilfen ein. Also inwieweit spielt 

der Gedanke, des Geldsparens eine Rolle?  

Antwort: „Das kann ich hier für Leipzig nicht sagen. Also wir müssen natürlich verantwor-

tungsbewusst mit Geldern umgehen, das ist völlig logisch. Aber Hilfen zur Erziehung sind 

eine Pflichtaufgabe des Staates, es ist eine Bundesaufgabe. Man kann nicht einfach sagen, 

nein wir haben kein Geld mehr. Wir können hier keine Hilfe mehr einsetzten. Wenn eine 

KWG, wir sprechen von einer akuten KWG, wenn diese vorliegt wird niemals gesagt, es gibt 

kein Geld dafür. Es wird immer eine ambulante Hilfe eingesetzt oder wenn notwendig auch 

eine stationäre. Da darf Geld keine Rolle spielen. Natürlich sind wir eingegrenzt in den Mög-

lichkeiten bei stationären Hilfen. Z.B. das Kind muss jetzt aus der Familie raus, die Eltern 

können nicht mehr und wir haben in ganz Leipzig 100 WG Plätze und die sind alle besetzt 

und ich habe nur noch einen Platz in einer WG, da kostet der Platz 240 EUR am Tag. Wenn 
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das Kind im Notdienst ist, dann kostet der Platz 290 EUR oder 300 EUR. Also muss ich mich 

dann für diese Maßnahme entscheiden, weil ich ja nicht anders handeln kann. Dies ist zwar 

bitter aber wir haben unsere Grenzen.“  

Frage 6: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, welche mir auch am Wichtigsten ist, das ist 

auch die Leitfrage meiner Bachelorarbeit. Was denken Sie, warum muss erst was passieren, 

damit gehandelt wird?  

Antwort: „Kann, dies ist ja ganz logisch, wenn man es nicht weiß, da kann man nicht han-

deln. Und da ist natürlich auch die Gesellschaft gefragt. Geht das Kind in den Kindergarten, 

gucken die Erzieher drauf, kommt das Kind nicht regelmäßig oder geht das Kind gar nicht in 

den Kindergarten, guckt keiner drauf. Es sind Nachbarn gefragt, melden die es, dass das 

Kind nicht raus kommt an die frische Luft, das es ständig schreit. Es sind Freunde gefragt, es 

ist Familie gefragt. Wenn eine Mutter alleinerziehend ist, im Wohnblock wohnt und keiner 

kümmert sich. Sie hat keine gesellschaftlichen Kontakte, kein Netzwerk dann ist es auch für 

das Jugendamt schwer da einzugreifen. Wenn man es nicht weiß, kann man nicht handeln. 

Dies ist ja auch bei den Todesfällen, der schlimmer Weise auch hier in Leipzig passiert ist. 

Sich weder Familie gekümmert haben noch Nachbarn Hilfe geholt haben und dann eben ein 

totes Kind war. Am Ende sollte sich der Sozialarbeiter, der das Kind zwei Monate nicht ge-

sehen hat,  daran schuld gewesen sein. Ja die Gesellschaft ist gefragt. Das gesellschaftliche 

Miteinander ist gefragt. Dass Jeder dem Anderen auch wichtig ist, dass man aufeinander 

achtet. Wir wollen hier zwar nicht ständig Anrufe haben, aber wenn die Nachbarschaft etwas 

feststellt und sagt hier ist ein Kind in Not. Dann wirklich Hilfe holen. Bei der Prüfung sind wir 

verpflichtet auch Kinder auszuziehen, wenn gesagt wird, die Kinder werden regelmäßig ge-

schlagen. Dann müssen wir Ganzkörperkontrollen machen. Wenn die Gesellschaft nicht rea-

giert und uns der Nachbar oder uns der Nächste nicht wichtig ist, dann passieren solche Sa-

chen. Es ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass man dies in der Gesellschaft auch verbes-

sert.“ 
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Anhang 2 Interview 2 

Interview 2 – ASD Rudolstadt 

Frau S. Guten Tag würden Sie sich bitte kurz vorstellen und sagen in welchen Bereich Sie 

tätig sind.  

Frau Hollosi.: „Ich bin die Frau Hollosi. und arbeite im allgemeinen sozialen Dienst (ASD)  

des Landratsamtes Saalfeld Rudolstadt.“ 

Frage 1: Arbeiten Sie mit einem Handlungsleitfaden bei der Prüfung der KWG? Gibt es so 

etwas bei Ihnen?  

Antwort: „Wir haben einen richtigen Handlungsleitfaden bei Kindeswohlgefährdung und die-

ser wurde von der Leiterin des Jugendamts erstellt. Auf Grundlage des Gesetzes und Ich 

finde diesen persönlich gut weil er gibt den Mitarbeitern des Jugendamtes einen guten Rah-

men und man weiß, wie verfahren werden soll. Wenn eine Meldung rein kommt weiß man 

sofort, welche Stellen oder Abteilungen anzurufen sind oder wie man verfahren soll, dass es 

nicht im Chaos endet. Es eine Reihenfolge gibt, in der nichts außer Acht gelassen wird.“ 

Frage 2: Würden Sie eine detailliertere Vorgehensweise bzw. Aufteilung bei der Entschei-

dung über eine KWG befürworten, weil es gerade da einen großen Ermessungsspielraum 

bietet?  

Antwort: „Ich finde es gut das man Ermessensspielraum hat, weil wenn nur geschrieben ste-

hen würde, dass eine KWG  vorliegt wenn geschlagen oder getreten wird und bei bestimm-

ten Vorliegen einer Messie Wohnung,  dann ist es schwierig zu beurteilen, weil viel unter den 

Tisch gekehrt werden kann was eigentlich grenzwertig ist. Es kann auch zu KWG kommen 

obwohl es keine ist, denn selbst in einer Messie Wohnung kann es einem Kind gut gehen, 

wenn es versorgt ist und saubere Kleidung hat, finde ich es nicht gleich als eine Kindeswohl-

gefährdung. Das Kind dann dennoch dort raus zu holen nur weil es eine Checkliste sagt, 

würde ich nicht befürworten.“ 

Frage 3: Wie stehen Sie da dazu, dass es sich bei der Entscheidung über eine KWG um 

eine Ermessensentscheidung handelt? 

Antwort: „Ich finde es gut, dass wir einen Ermessensspielraum bei der Entscheidung über 

eine KWG haben. Denn wenn direkt vorgeschrieben wird, welches Verfahren bzw. welche 

Handlungen eine KWG sind, finde ich schwierig. Denn wie schon gesagt, kann vieles unter 

den Tisch gekehrt werden was sehr grenzwertig ist. Und wenn direkt vorgeschrieben ist, 

dass z.B. ein Kind, dass mit der Familie in einer Messie Wohnung lebt eine KWG ist. Dies 
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kann eigentlich gar keine KWG sein. Denn das Kind kann dort trotzdem gut versorgt sein, 

wie z.B. täglich Essen bekommen oder trotz der Wohnungszustände saubere Kleidung ha-

ben. Wenn dann das Kind einfach aus der Familie genommen wird nur weil es eine Checklis-

te besagt, ist dies nicht richtig. Der Ermessungsspielraum gibt uns Mitarbeitern des Jugend-

amtes dann einfach mehr Entscheidungsfreiheit zum Wohle des Kindes Die Individualität 

bleibt dann gewahrt, denn in jeder Familie kann der gleiche Sachverhalt anders aussehen.“  

Frage 4: Wie schätzen Sie die Thematik ein, dass Sie die Entscheidungen treffen müssen, 

obwohl Sie selbst nur begrenzten Kontakt zu den Familien haben? 

Antwort: „Dass die Entscheidung bei dem Mitarbeitern des Jugendamtes liegt, finde ich tei l-

weise sehr grenzwertig, weil es oftmals schwierig ist, eine objektive Entscheidung zu treffen. 

Wir als Mitarbeiter müssen darauf vertrauen, was der Melder der KWG äußert bzw. was von 

den anderen professionellen Diensten kommt. Ob also tatsächlich eine KWG vorliegt. 

Schließlich machen viele auch bösartige Meldungen, um der Familie zu schaden, aus Rache 

oder anderen Gründen. Und da ist es doch sehr schwierig erstmal alles zu selektieren und 

eine Entscheidung zu treffen, die dem Wohle des Kindes dient.“ 

Frage 5: Was denken Sie persönlich, inwieweit fließt der Gedanke der finanziellen Gegeben-

heiten bei der Genehmigung von Hilfen in die Entscheidung mit ein? 

Antwort: „Uns Mitarbeitern liegt ständig der Sparfaktor im Nacken. Denn bei jeder mehr be-

willigten Hilfe muss man sich oftmals gegenüber höheren Instanzen rechtfertigen. Das bringt 

einen selbst in eine sehr bescheidene Situation. Denn wenn eine Hilfe erforderlich ist, muss 

sie auch finanziert werden. Ich vertrete selbst die Meinung, dass eine Hilfe von Beginn an 

effektiv gewährt werden muss. Es bringt nichts an Betreuungsstunden zu sparen, wenn sich 

dann die gesamte Situation dadurch verschlechtert. Denn so kann es dann zu viel teureren 

Kosten kommen, wie z.B. einer stationären Hilfe.“ 

Frage 6: Meine Letzte Frage ist Was denken Sie, warum muss erst was passieren damit 

überhaupt gehandelt wird?  

Antwort: „Nochmal eine Gegendarstellung warum erst was passieren muss bevor gehande lt 

wird, ich denke,  dass es sehr schwierig ist für Jugendamt Mitarbeiter von etwas mitzube-

kommen, denn wie gesagt, wir gehen nicht von Haustür zu Haustür und fragen nach. Es ist 

trotzdem auch noch so eine Grauzone und ich denke auch das heutzutage keiner mehr sich 

wirklich die Zeit nimmt, sich mit sowas zu befassen mit den Familien um solche Thematiken 

zu besprechen sei es im Kindergarten oder in der Schule. Oftmals wollen die betroffenen 

Familien es gar nicht, dass darüber geredet wird und sie verschweigen es, machen sozusa-

gen gute Miene zum bösen Spiel. Dort ist es dann für die Mitarbeiter schwierig, etwas raus 
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zu bekommen und das zu selektieren, um zu sagen da liegt was vor,  ich gebe eine Meldung 

ab. Deswegen muss erst etwas passieren damit Angehörige erstmal davon was mitbekom-

men und eine Meldung an das Jugendamt geben.“ 
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Anhang 3 Interview 3 

Interview  3 – Förderschule Leipzig 

Guten Tag, würden Sie sich bitte kurz vorstellen, wer sind Sie und als was arbeiten Sie?  

Guten Tag, mein Name ist Kathleen Rucktäschel. Ich arbeite an einem Förderzentrum für 

den Schwerpunkt geistiger Entwicklung als pädagogische Fachkraft im Unterricht. Und mo-

mentan bin ich in einer Unterstufe tätig.  

Frage 1: Arbeiten Sie mit einem Handlungsleitfadenbezüglich der KWG, kennen Sie den und 

wie schätzen Sie den ein? 

Antwort: „Wir haben einen Handlungsleitfaden. Den habe ich mir auch schon durchgelesen, 

er ist verdammt lang und kompliziert geschrieben. Ich denke auch, dass man nicht nach ei-

nem Handlungsleitfaden arbeiten kann, weil man es aus dem Bauchgefühl heraus und situa-

tionsbedingt entscheidet, entscheiden muss.“ 

Frage 2: Die Entscheidung über das Vorliegen einer KWG bietet viel Ermessensspielraum. 

Würden Sie eine detailliertere Vorgehensweise bzw. Aufteilung bei der Entscheidung befür-

worten?  

Antwort:  „Das fände ich ganz toll, wenn das gebe, aber das Problem ist, man kann das auch 

nur nach dem Bauch, nach dem Gefühl entscheiden und außerdem ist es in der Realität 

nicht umsetzbar, dass du nach irgendwelchen Anhaltspunkten, eine KWG fest machen sollst. 

Wieso? Weil jede KWG anders ist, jede Situation ist anders das geht nicht, ist in der Realität 

nicht umsetzbar.“   

Frage 3: Wie stehen Sie dazu, dass bei einer Abwendung einer KWG eine Ermessensent-

scheidung ist?    

Antwort:  „Der Ermessungsspielraum, es ist gut, dass es den für die Mitarbeiter gibt. Denn 

man kann nicht nach dem Leitfaden handeln, wie z.B. wenn eine Wohnung jetzt verdreckt ist, 

und der Leitfaden würde jetzt sagen, du müsstest jetzt das Kind raus nehmen, nur weil die 

Wohnung verdreckt ist. Dies ist nicht gut für das Kind. Es kann ja trotzdem das familiäre Ge-

füge hinhauen. Das Kind ist gut aufgehoben, bekommt Liebe, bekommt sein Essen, seine 

Kleidung, bekommt diese auch gewaschen und dort kann man halt handeln. Einfach sagen, 

nehmt erstmal einen  Familienhelfer in die Familie, bevor man das Kind Inobhutnahme 

nimmt,  aus der Familie raus nimmt, aus seinen sozialen Gegebenheiten raus nimmt. Des-

halb ist der Ermessensspielraum eigentlich relativ gut, dass es den gibt.“  
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Frage 4: Wie schätzen Sie die Thematik ein, dass Sie schlussendlich die Entscheidungen 

treffen müssen obwohl Sie selbst womöglich nur begrenzten Kontakt zu den einzelnen Fami-

lien bzw. Klienten haben? 

Antwort: „Wir haben relativ viel Kontakt zu den Familien. Deshalb haben wir einfach einen 

besseren Einblick, wie das familiäre Gefüge ist und wie sich die Eltern um ihre Kinder küm-

mern und wenn wir jetzt denken, dass irgendetwas ist, würden wir an höhere Instanzen ge-

hen z.B. ASD oder Jugendamt. Aber das Problem ist, diese haben nur kurzzeitig Einblick in 

die Familie und wir sind viel näher dran. Das Dumme daran ist, wir werden als die, die untern 

drunter stehen, und eigentlich viel mehr Kontakt mit den Kindern und mit der Familie haben, 

werden eigentlich nie befragt. Wir werden eigentlich komplett ausgegrenzt, obwohl wir ei-

gentlich sagen könnten, wie es wirklich in der Familie läuft und mehr Einblick haben. Und 

das ist traurig.“  

Frage 5: Was denken Sie persönlich, inwieweit fließt der Gedanke der finanziellen Gegeben-

heiten bei der Genehmigung von Hilfen in die Entscheidung mit ein? 

Antwort: „Das Problem an der ganzen Sache ist, es gibt ganz, ganz viele, die es ausnutzen 

und die es eigentlich überhaupt nicht verdient haben. Und deshalb stumpft ein Mensch auch 

total ab und dann gibt es Leute, die es eigentlich verdient hätten, mit Eingliederungshilfen. 

Und weil man abgestumpft ist, bekommen diese keine Hilfen. Ich denke auch, dass ganz 

viele Mitarbeiter in den Ämtern auch einfach abgestumpft sind und dies einfach auch nicht 

mehr wollen.“ 

Frage 6: Was denken Sie, warum muss erst etwas passieren damit gehandelt wird? 

Antwort: „Weil sich unsere Gesellschaft total verändert hat. Jeder guckt nur noch auf sein 

Stückchen heile Welt was es hat. Keiner guckt über den Tellerrand und deshalb merkt man 

einfach nicht, was rundherum passiert. Und wenn einfach auch Nachbarn oder Freunde mal 

gucken würden, könnte man eher handeln und manche KWG einfach ausschalten. Das ist 

aber das Schlimme in unserer heutigen Gesellschaft, dass es so ist, dass nur jeder auf sein 

Stückchen guckt und nicht mehr nach links und nicht mehr rechts. Und schlimm ist auch 

noch, dass das Ganze einfach alles zu anonym geworden ist. Früher gab es größere Ge-

meinden, Familien und das alles war ein Gefüge. Und heutzutage lebt jeder anonym für sich 

dahin. Und deshalb muss erst etwas passieren eh man handelt.  
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Anhang 4 Interview 4 

Interview  4 – ambulante Familienhilfe  in Saalfeld 

Hallo Frau Scholz, würden Sie sich kurz vorstellen, wer sind Sie und als was arbeiten Sie.  

Antwort: „Mein Name ist Julia Scholz, ich habe meinen Bachelor in Sozialer Arbeit und meinen Master 

in Sonder- und Integrationspädagogik. Ich arbeite seit über zwei Jahren in einer ambulanten Familien-

hilfe und mache nebenbei auch Familienhilfe und Erziehungsbeistand.  Das sind Beides Hilfen zur 

Erziehung. In der ambulanten Familienhilfe arbeite ich  in einer Tagesgruppe, die auch als Hilfe zur 

Erziehung im Gesetz steht und angewendet wird, wenn eine KWG schon stattgefunden hat bzw. eine 

androht.“ 

Frage 1: Arbeiten Sie dort mit einem Handlungsleitfaden?  Gibt es da so etwas bei Ihnen? 

Antwort: „Ja, also egal ob  in  der Tagesgruppe und auch in der Familienhilfe bzw. beim Erziehungs-

beistand  ist es ja oft meine Aufgabe die KWG abzuwenden bzw. das Jugendamt zu benachrichtigen, 

wenn eine KWG vorliegt und jeder von uns hat so zusagen einen eigenen Handlungsleitfaden, auf 

dem geschaut wird,  wann liegt eine KWG  vor und wann nicht. Es richtet sich, wie auch beim Jugend-

amt, nach verschiedenen Merkmalen, wie Hygiene aber auch nach sozialen und psychischen  Kon-

stanten.“ 

Frage 2: Würden Sie sich eine detailliertere  Vorgehensweise bzw.  Aufteilung bei der Entscheidung 

über eine KWG wünschen, also würden Sie diese befürworten, weil dies ja gerade  einen großen Er-

messungsspielraum bietet?  

Antwort: „Persönlich gesagt, nein. Weil gerade der Ermessensspielraum bietet mir die  Möglichkeit, bei 

den Familien einzugreifen. Gerade ist es auch oft bei dem Thema Hygiene so, dass es vom Gesetz 

her heißt, dass jeder eine eigene Vorstellung hat von Hygiene. Das  stimmt auch, aber wenn die Kin-

der in ihrem eigenen Urin schlafen müssen bzw. in Messie Haushalten aufwachsen, sehe ich da große 

Gefahren für die Entwicklung des Kindes und da ist es gut, dass ich da vorher eingreifen  kann.“ 

Frage 3: Sie sagten vorhin, dass dafür  verantwortlich sind also zuständig sind, eine KWG, wenn diese 

vorliegt, abzuwenden. Wie  stehen Sie da  dazu, dass es eine Ermessensentscheidung ist? 

Antwort: „Ja also meine Aufgabe ist es, ja gerade durch die Familienhilfe oder auch den Erziehungs-

beistand immer zu schauen, ob die KWG wieder vorliegt. Weil gerade bei diesen Hilfen zur Erziehung 

liegen ja schon eine KWG vor. Da ist es auch gut, dass es diesen Ermessensspielraum gibt.  Aufgrund 

desssen, dass ich viel Kontakt mit den Familien habe  und die Familien auch kennen lerne, weiß ich 

auch, ob die Familie eine Ressource ist für das Kind  oder ob diese eher eine Gefährdung  sein kann. 

Denn, wenn man auf einem Blatt Papier aufschreibt, was in der Familie so zu sagen nicht gut läuft 

oder wo Risikofaktoren für die Kinder bestehen, wird dann so zu sagen nicht geschaut, wo die Res-

sourcen sind, und  das kann eine Familie sein, und da ist der Ermessensspielraum sehr hilfreich.“ 
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Frage 4: Wie schätzen Sie die Thematik ein, dass Sie schlussendlich die Entscheidungen treffen müs-

sen, obwohl Sie selbst nur begrenzten Kontakt zu den Familien haben? 

Antwort: „Ja, also bei mir ist es ja so, dass ich sehr viel Kontakt zu den Familien habe. Ich bin ja direkt 

in den Familien drin. Auch bei der Tagesgruppe habe ich sehr viele Elterngespräche und mache auch 

selbst Hausbesuche. Es ist so zu sagen nicht meine Entscheidung. Diese muss immer noch das Ju-

gendamt treffen. Aber ich bin diejenige, die die Zuarbeiten zum Jugendamt schreibt und auch regel-

mäßig abgeben muss und wie eine Art Empfehlung geben muss. Und es ist gut, dass ich es machen 

kann, weil gerade auf dem Jugendamt , sehen sie die Familien nur sehr, sehr selten  und haben nicht 

diesen großen Einblick, wie wir als Sozialpädagogen direkt in der Familie. Und da ist es sehr gut, dass 

ich diese Entscheidung mit treffen kann.“  

Frage 5: Was denken Sie persönlich, inwieweit fließt der Gedanke der finanziellen Gegebenheiten bei 

der Genehmigung von Hilfen mit ein in die Entscheidung?     

Antwort: „Sehr große. Also gerade wird ja auch oft geschaut, wie lange bei der Familie Hilfe notwendig 

ist. Meistens erstmal ein halbes Jahr und dann wird geschaut, ob es verlängert wird oder nicht bzw. 

wird immer gesagt, wenn es nach zwei Jahren keine  Besserung gibt, wird die Hilfe eingestellt. Wobei 

es einfach auch Familien gibt, die Probleme haben Vertrauen aufzubauen, Kinder sich erst nach lan-

ger Zeit öffnen können. Und, dass da erst nach zwei Jahren wirklich Veränderungen möglich sind. Vor 

allem auch bei traumatisierten Kindern braucht es einfach eine Zeit. Und auch Familien, die ihre Struk-

turen, sag ich mal, von klein auf so haben, dauert es einfach auch mal über zwei Jahre ehe diese 

aufgebrochen werden können. Und da ist es immer das Problem, dass da oft das Geld gespart wird 

bzw. gibt es auch Familien, die sozusagen für das Jugendamt nicht schlimm genug sind bzw. die Um-

stände dort nicht schlimm genug sind, um zu handeln oder eine Abwendung der KWG  einzubringen, 

wo dann wirklich das Geld gespart wird für die Familien, obwohl es gerade die Familien sind, wo man 

noch ganz viel machen kann und verbessern könnte.“   

Frage 6: Was denken Sie, warum muss erst was passieren damit überhaupt gehandelt wird?  

Antwort: „Ja also pädagogisch gesehen ist es so, dass erst was passieren muss. Rein nach dem Ge-

setz, jeder Elternteil hat einfach das  Recht auf seine  Kinder und die Kinder haben auch  das  Recht 

auf ihre Eltern, auf ihre Familie. Aber nach meiner persönlichen Meinung, ist es einfach so, dass es 

oftmals keinen interessiert, wie die Umstände in den Familien sind.  Viele Nachbarn, Freunde, Be-

kannte bekommen ganz viele Sachen mit, die sie einfach nicht melden, einfach weil sie für sich, ent-

schieden haben, sich nicht reinhängen zu wollen, Sagen es ist nicht, ist  ihre Sache, sie hängen sich 

da nicht rein. Bzw. ist das Jugendamt auch einfach oft überfordert mit vielen Akten und Dokumentatio-

nen, Qualitätsmanagement etc., dass sie gar nicht die Zeit haben, genau nach zu schauen und halt 

wirklich erst was passieren muss, damit es interessant wird bzw. erst dann gesehen wird, jetzt ist wirk-

lich die Hilfe notwendig, jetzt muss gehandelt werden, damit es nicht schlimmer wird, obwohl man 

schon viel eher hätte was unternehmen können und sich einschalten könnte.“  
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